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Bericht des ThA zu den  

ekklesiologischen und pastoraltheologischen Herausforderungen  
der bisherigen Entscheidungen im Rahmen von ekhn2030 

 
(zum Antrag Nr. 39 aus der 5. Tagung des Synodalen Matthias Ullrich zu TOP 6.5 der 5. Tagung) 

 

Zusammenfassung 

Der Bericht des Theologischen Ausschusses (ThA) behandelt die Auswirkungen der Veränderungen im 
Rahmen von ekhn2030 auf die Ekklesiologie und Pastoraltheologie. Die zentralen Änderungen betreffen 
die Struktur, das Amtsverständnis und die Mitglieder- sowie Gemeinwesenorientierung. 

Hauptpunkte der Neuausrichtung: 

1. Gemeindeverständnis: Die Kirchengemeinden werden zugunsten regionaler „Nachbarschafts-
räume“ (NBR) strukturiert, in denen Ressourcen und Aufgaben geteilt werden. Dadurch rückt 
die Gemeinde als eigenständige Einheit in den Hintergrund, was eine Reduktion der bisherigen 
Gemeindeautonomie bedeutet. 

2. Amtsverständnis: Das exklusive Amt der Pfarrperson wird im „Verkündigungsteam“ neu organi-
siert, indem Kirchenmusiker:innen und Gemeindepädagog:innen auf „Augenhöhe” eingebunden 
werden. Die Einführung eines gemeinsamen Dienstes hebt die bisherige Versäulung der Profes-
sionen auf. 

3. Mitglieder- und Gemeinwesenorientierung: Neben der klassischen Mitgliederorientierung wird 
die Gemeinwesenorientierung betont. Diese soll durch eine stärkere Vernetzung der Kirchenge-
meinden mit lokalen Akteuren und den regionalen Diakonischen Werken erreicht werden, je-
doch fehlt es noch an konkreten Konzepten. 

Diskussionspunkte und Empfehlungen des ThA: 

● Multiprofessionelle Teams: In der Implementierungsphase sollte statt von Transprofessionellen 
Teams, in denen eine Rollendiffusion stattfinden kann, ein Multi- bzw. Interprofessionelles 
Team, das die vielfältigen Rollen der Mitglieder verdeutlicht, bevorzugt werden. 

● Leitungsverantwortung: Der ThA hat keine einheitliche Meinung, wie die Leitungsverantwor-
tung gestaltet werden soll bezüglich des Stimmrechts. Einig ist er sich in der Beteiligung von 
Pfarrpersonen im Leitungsgremium. 

● Namensgebung: Die Bezeichnung „Verkündigungsteam“ wird kritisch gesehen, da sie Ehrenamt-
liche ausschließt und die dialogische Struktur der Kommunikation des Evangeliums verkennt. 

Die Transformation wird durch die Herausforderungen sinkender Mitgliederzahlen und Ressourcen-
knappheit angestoßen. Hermelink und Pohl-Patalong, als theologische Referenz-Autoren, mahnen zu 
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einer empirischen und historisch fundierten Neuausrichtung der Kirchenstrukturen und empfehlen die 
Berücksichtigung lokaler Traditionen und Bedürfnisse. 

Der ThA empfiehlt zudem eine wissenschaftliche Begleitung durch einen wissenschaftlichen Beirat, um 
den Reformprozess fundiert zu unterstützen und Innovationen anzustoßen. 

1. Einleitung 

Die bereits beschlossenen Gesetze im Rahmen von ekhn2030 zu den Nachbarschaftsräumen (NBR) und 
den Verkündigungsteams (VT) implizieren bereits eine tiefgreifende Veränderung der bisherigen Ekklesi-
ologie und der Pastoraltheologie in der EKHN. 

Sie verändern u.a. die bisherige Struktur im Pfarrdienst, in der Kirchenmusik und im gemeindepädagogi-
schen Dienst. Diese Neuausrichtung zielt auf eine Anpassung der kirchlichen Strukturen ab, da sich auf-
grund von gesellschaftlichen und kirchlichen Herausforderungen die gesellschaftliche Rolle verändert. 
Dies zeigt sich durch den Rückgang der Kirchenmitglieder und eine daraus abzusehende resultierende 
Ressourcenverknappung. 

Die Neuausrichtung der EKHN bringt signifikante Veränderungen im Vergleich zum bisherigen Verständ-
nis der Kirchenstrukturen und des Pfarrdienstes, sowie innerhalb des kirchenmusikalischen und gemein-
depädagogischen Dienstes mit sich. Die Unterschiede betreffen insbesondere das Gemeindeverständ-
nis, das Amtsverständnis und die Mitglieder- und Gemeinwesenorientierung. Im Folgenden werden die 
zentralen Unterschiede zwischen der bisherigen Ausrichtung und der Neuausrichtung kurz skizziert. 

2. Kurze Skizzierung vom bisherigen Verständnis und den jeweils beschlossenen 
Neuausrichtungen 

2.1 Gemeindeverständnis 

Bisheriges Verständnis 

Die einzelne Kirchengemeinde galt als die grundlegende Einheit kirchlichen Lebens und war für die Ver-
waltung ihrer Ressourcen, einschließlich der Pfarrstelle, verantwortlich. Die versehende Pfarrperson war 
an die konfessionelle Ausrichtung der Kirchengemeinde gebunden und in ihrem Verkündigungsdienst 
zugleich unabhängig. Die Kirchengemeinden hatten weitreichende Handlungsbefugnisse, die zugleich 
u.a. durch Zuweisungen und Genehmigungsvorbehalte an die Regelungen der EKHN gebunden waren. 
Die Kirchengemeinden hatten eine zentrale Stellung in der Ekklesiologie der EKHN. Dass die Kirche nahe 
bei den Menschen sei, zeigte sich in der Entscheidung, selbst kleine Kirchengemeinden pfarramtlich 
durch eine pfarramtliche Verbindung zu versorgen. 

Neuausrichtung 

Mit ekhn2030 wird das Gemeindeverständnis regionalisiert. Kirchengemeinden werden Teil größerer 
Einheiten, den sogenannten Nachbarschaftsräumen, in denen mehrere Kirchengemeinden in unter-
schiedlichen Rechtsformen eng zusammenarbeiten. Dadurch tritt die Gemeinde als “isolierte Einheit”  in 
den Hintergrund, und die Kirchen vor Ort verstehen sich mehr als regionale Einheit, in der die Kirchen-
gemeinden ihre Ressourcen und Aufgaben teilen. Dies führt zu einer Stärkung der synodalen Entschei-
dungsprozesse auf regionaler Ebene, während die Gemeindeautonomie teilweise zurücktritt. Dass die 
Kirche nahe bei den Menschen sei, zeigt sich in der Entscheidung, Standorte in der Region miteinander 
zu verbinden (NBR), um weiterhin flächendeckend präsent zu sein. Hier wird man in Zukunft zwischen 
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der Verwaltungseinheit und den unterschiedlichen Angeboten und Varianten des kirchlichen Lebens vor 
Ort vermutlich unterscheiden. Die Kirche vor Ort wird sich regio-lokal gestalten. 

2.2 Amtsverständnis 

Bisheriges Verständnis 

Das Pfarramt hatte in der EKHN traditionell eine herausragende Stellung. Pfarrerinnen und Pfarrer  
waren die zentralen Träger des Verkündigungsdienstes, zuständig für Predigt, Sakramentsverwaltung 
und Seelsorge (CA 7). Die Pfarrdienstordnung regelt die Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Pfarr-
dienstes. 

Andere kirchliche Berufe im gemeindepädagogischen oder kirchenmusikalischen Dienst wurden als 
wichtige Unterstützung in der Gemeindearbeit angesehen. Die letzte theologische Verantwortung trug 
zugleich die Pfarrperson zusammen mit dem Kirchenvorstand durch ihre gemeinsame geistliche Leitung. 

Bisher wurde im Zusammenhang von diesen drei Professionen nur vom Pfarramt als Amt gesprochen. 
Das Herausheben dieses Amtes zeigte sich bspw. in der Ordination sowie der beamtenrechtlichen Besol-
dung dieser Personengruppe. 

Neuausrichtung 

Die Einführung einer gemeinsamen Dienstordnung im Verkündigungsdienst (Regionalgesetz 20) hebt das 
traditionelle Amtsverständnis auf, indem das Pfarramt nicht mehr exklusiv in der Letztverantwortung für 
die Verkündigung zuständig ist. Kirchenmusiker:innen und Gemeindepädagog:innen sind nun gleichwer-
tige Akteure in der Verkündigung. Damit betont die EKHN ein transprofessionelles Verkündungsver-
ständnis, in dem alle kirchlichen Professionen miteinander auf Augenhöhe arbeiten.  

Hierbei ist jedoch zugleich die Frage nach dem Verkündigungsdienst der Lektor:innen, Prädikant:innen 
und Küster:innen offen, da sie nicht Teil des Verkündigungsteams, jedoch maßgeblich an der Verkündi-
gung beteiligt sind. 

2.3 Mitglieder- und Gemeinwesenorientierung 

Bisheriges Verständnis 

Die Mitgliederorientierung richtet sich vor allem nach innen, an die eigenen Gläubigen und deren Be-
dürfnisse, also an die Gemeinschaft der Getauften und Kirchenmitglieder, während die Gemeinwe-
senorientierung den Blick nach außen auf die gesamte Gesellschaft und deren Anliegen richtet. Beide 
Ansätze ergänzen sich und spiegeln den doppelten Auftrag der Kirche wider: die Stärkung der Gemein-
schaft der Gläubigen und das Engagement für die Gesellschaft, die Welt, in die wir gesandt sind. 

Obwohl beide Ansätze bisher in der EKHN verfolgt wurden, war der Fokus der Mitgliederorientierung 
eher in der kirchengemeindlichen Arbeit zu finden und die Gemeinwesenorientierung verstärkt in Son-
derpfarrämtern, die eine spezialisierte Aufgabe übernommen haben. Viele der Aufgaben für das Ge-
meinwesen - wie z. B. Stadtteilarbeit, Spiel- und Lernstuben - sind professionell in den Regionalen Diako-
nischen Werken verankert. Häufig standen aber bisher kirchengemeindliche, diakonische und die Arbeit 
der spezialisierten Pfarrämter weitgehend unverbunden nebeneinander. 
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Neuausrichtung 

Die große Herausforderung der Mitgliederorientierung innerhalb der neuen NBR wird es sein, die Bezie-
hungsebene und die Begegnungsmöglichkeiten, die bisher die Stärke der einzelnen Kirchengemeinde 
waren, auf eine regio-lokale Kirche zu übertragen. 

Des Weiteren soll der NBR bewusst die Gemeinwesenorientierung in seine Konzeptionen integrieren, 
wodurch eine größere Vernetzung von der Kirchengemeinde und der bürgerlichen Gemeinde erreicht 
werden soll. 

Dafür gibt es bereits zwei Erfahrungen, auf die aufgebaut werden kann. Zum einen verfügen Landge-
meinden / dörfliche Gemeinden über eine gute Kenntnis ihrer Ortschaften und der weiteren Akteur*in-
nen vor Ort (Feuerwehr, Landfrauen, Sportvereine, AWO), mit denen bspw. Pfarrpersonen bisher schon 
interagieren. Zum anderen handeln die jeweiligen Regionalen Diakonischen Werke gemeinwesenorien-
tiert, so dass diese Kompetenz bereits vorhanden ist. 

Offen ist jedoch, wie die gemeinwesenorientiert-diakonische Kompetenz in NBR und Verkündigungs-
team integriert werden soll. Denn der Hinweis auf diakonisch-gemeindepädagogische Kompetenz im an-
stehenden hauptamtlichen Team genügt nicht. 

Die Regionalen Diakonischen Werke sind eng mit den Dekanaten verbunden. Gemeinwesenorientierung 
in der kirchlichen Verkündigung sollte bedeuten, dass sich Kirchengemeinden / NBRs und die Beratungs-
stellen und Einrichtungen der rDWs  miteinander vernetzen.  

Für die Verkündigungsteams heißt das, dass ihnen ein “diakonischer Platzhalter” fehlt. Der Hinweis auf 
diakonisch-gemeindepädagogische Kompetenz genügt nicht. Gemeindepädagog:innen und in gewissem 
Umfang auch Musiker*innen sowie Pfarrer*innen sind in ihren Begegnungen in Gruppen- und seelsorgli-
chen Situationen mit sozialen Notlagen konfrontiert oder werden um sozialdiakonische Hilfe gebeten. 
Soll dies gestärkt werden, wirkt das auf das Berufsbild unmittelbar ein. Einerseits verfügen die Personen 
des Verkündigungsteams über eigene Kompetenz. Andererseits kann diese zur Kooperation mit dem Re-
gionalen Diakonischen Werk und anderen Akteur*innen erheblich erweitert werden. Dafür ist noch kein 
methodisch gangbarer Weg entworfen. 

Mit der Gemeinwesenorientierung soll auch die Verantwortung der Kirche / NBRs für die Gesellschaft 
wahrgenommen und öffentlich gemacht werden. Auch hier kann die bereits vorhandene Kompetenz der 
Regionalen Diakonischen Werke oder der Fach- und Profilstellen durch Vernetzung dem NBR hilfreich 
sein. Zugleich gilt es, dass Regionales Diakonisches Werk und Dekanat sich gut absprechen. Auf beiden 
Ebenen, der Ebene des NBR wie des Dekanats in ihrer Vernetzung mit dem Regionalen Diakonischen 
Werk, gilt, dass den Mitgliedern des Verkündigungsteams hiermit eine eigene neue Aufgabe zukommt 
mit Konsequenzen für das eigene Berufsbild. Dies ist noch nicht bearbeitet. 

3. Diskussionsstand im ThA 

3.1 Multiprofessionelle Teams 

Der ThA spricht sich dafür aus, statt von einem Verkündigungsteam von einem hauptamtlichen Team zu 
sprechen. Hierdurch erfolgt eine funktionale Zuordnung der hauptamtlichen Personen, ohne dass die 
Rollengrenzen sich vorerst verflüssigen. Der Fokus liegt somit bei einem multi- oder interprofessionellen 
Team. Der Unterschied zwischen multiprofessionellen bis hin zu transprofessionellen Teams ist in der 
nachfolgenden Tabelle im groben Überblick zu sehen.  
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Alle drei Professionen bringen durch ihre jeweilige spezifische Ausbildung eine bestimmte Perspektive in 
den Diskurs ein: theologisch-hermeneutisch, theologisch-pädagogisch und theologisch-ästhetisch.  

 
Quelle: Art. Multiprofessionalität und mehr von Dr. Gunther Schendel aus SI Kompakt, Nr 3/2020, S. 21. 
 
3.2 Leitungsverantwortung 

Die hauptamtlichen Mitarbeitenden im Gemeinedpädagogische Dienst, Kirchenmusik und des Pfarramts 
bilden ein Team, das von den unterschiedlichen Perspektiven bereichert, am Gemeindeaufbau und -le-
ben mitwirkt, auf dass die Heiligen gemäß Eph 4 zugerüstet werden. 

Der Gemeindepädagogische- und der Kirchenmusikalische Dienst sowie das Pfarramt haben jeweils 
durch Ausbildung und Aufgaben unterschiedliche Perspektiven und Wirkungsformen. Die Gesetzesvorla-
gen sind darum bemüht, eine “Augenhöhe” der verschiedenen Berufe und Professionen durch die An-
gleichung von Leitungsverantwortung zu ermöglichen.1 

3.2.1 Priestertum aller Getauften 

Im alttestamentlichen Verständnis gibt es unterschiedliche Ämtervorstellungen, die sich nicht eins zu 
eins auf unser Verständnis übertragen lassen. Die Priester, sofern ein Tempel existierte, waren jene, die 
den Zugang zum Heiligsten bewahrten und tradierten. Die Hohenpriester traten am Versöhnungstag 

                                                      
1 Das dialogische Prinzip der verschiedenen Ämter kann in den Stellungnahmen der GMAV, VKM und des Pfarrer-
ausschusses wahrgenommen werden. Sie beziehen sich zwar auf das Verkündigungsdienstgesetz, sie haben jedoch 
Aspekte für die Leitungsdiskussion, die wir berücksichtigen sollten.  
 
GMAV - https://synode.ekhn.de/index.php/apps/files/?dir=/%20Ausschussübergreifende%20Themen/Archiv/Ver-
kündigungsdienstgesetz-Ent-
wurf%20für%202.Tg.%2013.KS/Stellungnahmen%20von%20Interessengruppen&fileid=62155#pdfviewer 
PA - https://synode.ekhn.de/index.php/apps/files/?dir=/%20Ausschussübergreifende%20Themen/Archiv/Verkündi-
gungsdienstgesetz-Ent-
wurf%20für%202.Tg.%2013.KS/Stellungnahmen%20von%20Interessengruppen&fileid=62155#pdfviewer 
VKM - https://synode.ekhn.de/index.php/apps/files/?dir=/%20Ausschussübergreifende%20Themen/Archiv/Verkün-
digungsdienstgesetz-Ent-
wurf%20für%202.Tg.%2013.KS/Stellungnahmen%20von%20Interessengruppen&fileid=62155#pdfviewer 
 

https://synode.ekhn.de/index.php/apps/files/?dir=/%20Ausschuss%C3%BCbergreifende%20Themen/Archiv/Verk%C3%BCndigungsdienstgesetz-Entwurf%20f%C3%BCr%202.Tg.%2013.KS/Stellungnahmen%20von%20Interessengruppen&fileid=62155#pdfviewer
https://synode.ekhn.de/index.php/apps/files/?dir=/%20Ausschuss%C3%BCbergreifende%20Themen/Archiv/Verk%C3%BCndigungsdienstgesetz-Entwurf%20f%C3%BCr%202.Tg.%2013.KS/Stellungnahmen%20von%20Interessengruppen&fileid=62155#pdfviewer
https://synode.ekhn.de/index.php/apps/files/?dir=/%20Ausschuss%C3%BCbergreifende%20Themen/Archiv/Verk%C3%BCndigungsdienstgesetz-Entwurf%20f%C3%BCr%202.Tg.%2013.KS/Stellungnahmen%20von%20Interessengruppen&fileid=62155#pdfviewer
https://synode.ekhn.de/index.php/apps/files/?dir=/%20Ausschuss%C3%BCbergreifende%20Themen/Archiv/Verk%C3%BCndigungsdienstgesetz-Entwurf%20f%C3%BCr%202.Tg.%2013.KS/Stellungnahmen%20von%20Interessengruppen&fileid=62155#pdfviewer
https://synode.ekhn.de/index.php/apps/files/?dir=/%20Ausschuss%C3%BCbergreifende%20Themen/Archiv/Verk%C3%BCndigungsdienstgesetz-Entwurf%20f%C3%BCr%202.Tg.%2013.KS/Stellungnahmen%20von%20Interessengruppen&fileid=62155#pdfviewer
https://synode.ekhn.de/index.php/apps/files/?dir=/%20Ausschuss%C3%BCbergreifende%20Themen/Archiv/Verk%C3%BCndigungsdienstgesetz-Entwurf%20f%C3%BCr%202.Tg.%2013.KS/Stellungnahmen%20von%20Interessengruppen&fileid=62155#pdfviewer
https://synode.ekhn.de/index.php/apps/files/?dir=/%20Ausschuss%C3%BCbergreifende%20Themen/Archiv/Verk%C3%BCndigungsdienstgesetz-Entwurf%20f%C3%BCr%202.Tg.%2013.KS/Stellungnahmen%20von%20Interessengruppen&fileid=62155#pdfviewer
https://synode.ekhn.de/index.php/apps/files/?dir=/%20Ausschuss%C3%BCbergreifende%20Themen/Archiv/Verk%C3%BCndigungsdienstgesetz-Entwurf%20f%C3%BCr%202.Tg.%2013.KS/Stellungnahmen%20von%20Interessengruppen&fileid=62155#pdfviewer
https://synode.ekhn.de/index.php/apps/files/?dir=/%20Ausschuss%C3%BCbergreifende%20Themen/Archiv/Verk%C3%BCndigungsdienstgesetz-Entwurf%20f%C3%BCr%202.Tg.%2013.KS/Stellungnahmen%20von%20Interessengruppen&fileid=62155#pdfviewer
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(Lev 16) für die Opfergabe vor Gott. Im Neuen Testament wird das Priesteramt erweitert, da alle, die an 
Jesus Christus glauben und getauft sind, die priesterliche Würde haben, da sie einen freien und unmit-
telbaren Zugang zum Allerheiligsten durch ihren Glauben haben. 

Martin Luther verstärkte dieses Verständnis, indem er im Gegensatz zum röm.-kath Verständnis einen 
eigenen geistlichen Stand ablehnte. Wir sind alle “aus der Taufe gekrochen”. 

Die Reformation bricht mit dem  Amts- und Weiheverständnis der röm.-kath. Kirche. Demnach brau-
chen die Getauften in ihrem Verhältnis zu Gott keine priesterliche Vermittlung, es wird vom “Allgemei-
nen Priestertum aller Getauften” ausgegangen.  

Wir sind alle dazu gerufen, in den Kontexten unseres Lebens Gottes Liebe zu bezeugen. Jeder und jede 
Getaufte kann nach der reformatorischen Erkenntnis alle priesterlichen Dienste vollgültig durchführen. 
Wo wir ohne Gemeinde sind, sind wir dazu gerufen, diesem Dienst nachzukommen.  

Sobald wir uns jedoch in einer Gemeinschaft von Christen befinden, beruft die Gemeinschaft Menschen, 
um innerhalb aller Getauften eine geistliche Orientierung zu geben und die Kontinuität im Sakrament 
und der Verkündigung zu wahren.  “Dort jedoch, wo eine um Wort und Sakrament versammelte christli-
che Gemeinde existiert, treffen die priesterlichen Rechte aller Christenmenschen aufeinander. Würde hier 
einer von ihnen ohne Zustimmung der Gesamtheit seine priesterlichen Fähigkeiten und Rechte gebrau-
chen, so würde er damit den anderen ihre gleiche Befähigung und Berechtigung streitig machen. Das 
darf nicht geschehen. Deswegen muss in der Kirche, um den Vollzug von Verkündigung und Sakraments-
feier verlässlich zu ordnen und um dabei zugleich das Allgemeine Priestertum aller Christenmenschen zu 
schützen, eine Ordnung des öffentlichen Predigt- bzw. Pfarramtes vereinbart und praktiziert werden.”2 
Dies geschieht in unserer Tradition durch die Ordination, durch das Zusammenwirken der vocatio ex-
terna und interna. 

Bisher wurde das Pfarramt in besonderer Weise berufen und eingeführt. Der ThA regt an, dass sich bei 
den anstehenden Veränderungen auch bspw. über die Einführungspraxis im Gemeindepädagogischen 
und kirchenmusikalischen Dienstes nachgedacht werden könnte. Es wäre zum Beispiel denkbar beim 
ersten Dienstantritt die gottesdienstliche Einführung durch Pröpst:innen zu gestalten. 

3.2.2 Unterscheidung zwischen Geistlicher Leitung und Geistlicher Orientierung 

Es ist die Aufgabe des Kirchenvorstandes, bestehend aus gewählten ehrenamtlichen Gemeindegliedern 
und der Pfarrperson, gemeinsam die Gemeinde zu leiten. Dies geschieht  in einem dialogischen Verfah-
ren. Das heißt, dass nicht den Ältesten der Gemeinde oder dem Pfarramt allein die Verantwortung der 
geistlichen Leitung zukommt, sondern dass die geistliche Leitung sich nur im Zusammenspiel beider er-
eignet.  

Die geistliche Leitung der Kirche ist eine Aufgabe, die in den verschiedenen Gremien grundsätzlich von 
allen Kirchenmitgliedern wahrgenommen werden kann. Die Aufgabe der geistlichen Orientierung 
kommt dabei in besonderer Weise aufgrund ihrer Ausbildung den Ordinierten zu. Sie haben die theolo-
gische Kompetenz und gewährleisten die Kontinuität. 

Die geistliche Leitung ereignet sich bisher in der Gesamtheit der gewählten ehrenamtlichen Vorste-
her*innen und dem Pfarramt. Hierbei ist wichtig zu verstehen, dass die geistliche Orientierung keine 

                                                      
2 S. 11 Härle, Führen und Leiten in der evangelischen Kirche. Gutachten für die EKD, 2010   https://www.w-
haerle.de/texte/Fuehren_und_Leiten.pdf 

https://www.w-haerle.de/texte/Fuehren_und_Leiten.pdf
https://www.w-haerle.de/texte/Fuehren_und_Leiten.pdf
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Richtlinienkompetenz oder Lehrmeinungshoheit inne hat, sondern dass Pfarrpersonen immer wieder 
aufgrund ihrer Ausbildung neue Perspektive in den gemeinsamen Dialog eintragen.  

Zum Pfarramt gehört bislang die geistliche Orientierung und die Pflicht, an der gemeinsamen Leitung 
mitzuwirken.  

3.2.3 Die EKHN - eins in Vielfalt - eine verwaltungsunierte Kirche 

Die EKHN ist eine verwaltungstechnisch unierte Kirche. Das heißt, dass auf unserem Kirchengebiet frü-
her nur die Kirchenverwaltungen sich vereinigten und die Kirchengemeinden ihre unterschiedlichen Be-
kenntnisse (lutherisch, reformiert oder uniert) behielten. Darüber hinaus haben wir noch weitere Ge-
meinschaften wie bspw. Waldenser oder vom Pietismus geprägte Gemeinden.  

Diese Unterschiede beruhen auf den jeweiligen theologischen Traditionen und ihrem Verständnis von 
Kirche und Sakramenten. Pfarrpersonen werden aus diesem Grund dazu verpflichtet, die Tradition und 
das Bekenntnis der jeweiligen Gemeinde zu unterstützen. Die einst zwischen den Gemeinden klare 
Grenzen sind inzwischen größtenteils nicht mehr vorrangig erkennbar. Jedoch zeigen sich mitunter ver-
mutlich unterschwellige Strömungen dieser Traditionen in unterschiedlichen Perspektiven auf Kirchen- 
und Gemeindebilder oder Amtsverständnisse. 

Holzschnittartig und verkürzt dargestellt könnte man sagen, dass während die lutherische Tradition das 
Amt sakramental und hierarchischer begreift und die Sakramente zentral stellt, legt die reformierte Tra-
dition einen stärkeren Fokus auf die Verkündigung und ein kollektiveres, demokratischeres Gemeinde-
verständnis, da in dieser Tradition die Charismen der einzelnen Gemeindeglieder stärker im Fokus sind. 
In einer verwaltungstechnisch unierten Kirche werden diese Unterschiede oft pragmatisch in einer ge-
meinsamen Struktur ausgeglichen, wobei Elemente beider Traditionen respektiert und vereint werden, 
auch wenn sie theologisch unterschiedlich begründet sind. 

Die bisherige Struktur in der geistlichen Leitung könnte u.U. eher aus der lutherischen Tradition stam-
mend gesehen werden. Die Ausweitung auf ein “Verkündigungsteam” könnte uU eher aus der refor-
mierten Tradition begründet werden. 

Im ThA bestehen verschiedene Positionen: 

Der ThA ist sich einig, dass Pfarrpersonen weiterhin geborene Mitglieder des Kirchenvorstandes sind. 
Dies schließt zugleich die Beteiligung anderer Professionen nicht aus. 

Es gibt jene, die eine Entsendung weniger Vertreter:innen aus dem “Verkündigungsteam” befürworten, 
um Ressourcen zu schonen. 

Es gibt jene, die alle Mitglieder des “Verkündigungteams” als gesetzte Teilnehmer in den zukünftigen 
Leitungsgremien sehen, damit die geistliche Leitung durch die unterschiedlichen Perspektiven bereichert 
werden kann. Hierbei wird mehr Wert darauf gelegt, dass alle Rede-, statt Stimmrecht haben. 

Sie befürchten, dass sich beide Gruppen, einerseits das Leitungsgremium und andererseits das „Verkün-
digungteam“, sich mit der Zeit verselbstständigen, wenn sie nicht genug miteinander strukturell verwo-
ben sind. 

3.3 Die Namensgebung 

Die bisherige vorgesehene Namensgebung des Teams der Hauptamtlichen als „Verkündigungsteam“ 
führt zu einer Unschärfe in der Definition und im allgemeinen Verständnis im Nachbarschaftsraum. 
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Die Verkündigung ist laut Kirchenordnung immer ehren- und hauptamtlich verantwortet. Der aktuelle 
Begriff des „Verkündigungsteams“ reduziert und verengt die Verkündigungsaufgabe lediglich auf den 
Kreis der Hauptamtlichen (Pfarrperson, Gemeindepädagog:innen, Kirchenmusiker:innen). 

Damit werden sowohl ehrenamtliche Lektor:innen und Prädikant:innen, die von unserer Landeskirche zu 
ihrem Dienst berufen sind, wie auch weitere ehrenamtliche Personen, die sich nicht unerheblich an der 
Verkündigung in unseren Gottesdiensten und Gemeinden beteiligen, aus dem Kreis des “Verkündigungs-
teams” ausgeschlossen. 

Der Gruppe der Hauptamtlichen kommt aber im Nachbarschaftsraum in Zukunft eine andere Aufgabe 
zu, nämlich die Ausweitung der Aufgabe geistlicher Leitung auf alle (3) Professionen. Dies ergibt sich aus 
den aktuell geplanten gesetzlichen Änderungen im Zuge von EKHN 2030. 

Von daher ist es grundsätzlich sinnvoller, die im aktuellen “Verkündigungsteam” zusammengefasste 
Gruppe der Hauptamtlichen z.B. als „Hauptamtlichen-Team“ zu definieren. Dies ist eine funktionale 
Gruppe, die man auch mit einem funktionalen Namen belegen sollte. 

Im Sinne von Barmen IV sind die Dienste einander zugeordnet und nicht jeweils untergeordnet. Zu Be-
ginn von ekhn2030 wurde das hauptamtliche Team multiprofessionell, nicht transprofessionell gedacht. 
(siehe Drs. G 20/22 S. 15ff.) 

Das Verkündigungsverständnis ist bei dem Wort “Verkündigungsteam” theologisch umstritten. Es wird 
in der theologischen Literatur kritisiert, dass mit “Verkündigung” eine bestimmte Art und Weise der Of-
fenbarungsvermittlung verbunden wird. Vereinfacht gesagt: Dass die Offenbarung einem “von oben” 
zuteil wird. Aus diesem Grund entwickelte sich damals zuerst mit Ernst Lange die Begrifflichkeit “der 
Kommunikation des Evangeliums” heraus.  

Der Rückgriff auf Lange im Ekklesiologischen Papier (DrS 5/20) ist zu kurz gegriffen. Lange kritisierte das 
hierarchische Gefälle  innerhalb der Rede von der „Verkündigung des Wortes Gottes“, die in der dialekti-
schen Theologie stark gemacht wurde. Hier wurde von der Kanzel bildlich auf die Gemeinde herab ge-
predigt. Um den dialogischen Charakter stark zu machen, prägte er den Begriff „Kommunikation des 
Evangeliums“ (KdE). Trotz aller neuen Formen von Kirche, die er gedacht und bspw. durch die Ladenkir-
che auch umgesetzt hat, ging es ihm um einen „Dienst am Wort“, also im Kern um eine kontextualisierte 
Schriftauslegung. 

Dabei hat er allerdings nur einzelne Aspekte des Kommunikationsmodells übertragen und theologisch 
adaptiert. Engemann und Grethlein haben dann eher den Begriff der Kommunikation des Evangeliums 
methodisch weiter gedacht. 

Die KdE ist ein dynamisches und dialogisches Geschehen mit und für Menschen, in der sich verschiedene 
Mitteilungs-, Partizipations-. und Integrationsebenen ereignen. Kirchliche Organisationsstrukturen müs-
sen sich befragen lassen, inwieweit sie tatsächlich dazu beitragen, der Aufgabe der KdE gerecht zu wer-
den. 

In der Praxis und in den Gesetzesvorschlägen argumentieren wir im Prozess ekhn2030 eher mit der KdE 
und nennen zugleich das Team der Hauptamtlichen “Verkündigungsteam”. 

4. Zwischenfazit 

Die Neuausrichtung der EKHN unterscheidet sich vom bisherigen Verständnis durch eine deutliche Regi-
onalisierung der kirchlichen Strukturen. Das Pfarramt verliert seine verstärkt exklusive Stellung im 
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Verkündigungsdienst, und die Zusammenarbeit verschiedener Professionen wird zur Norm. Die kirchli-
che Gemeindearbeit wird im NBR stärker regio-lokal organisiert, und die Verantwortung für Pfarrstellen 
verschiebt sich von den Kirchengemeinden hin zu  den größeren Strukturen (NBR, Dekanten und den De-
kanatssynoden).  Die damit verbundene Hoffnung ist, dass die Kirche flexibler wird und offener auf die 
sich verändernden demografischen und gesellschaftlichen Herausforderungen reagieren könnte. 

5. Zusammenschau der synodale Gesetzesentscheidungen zu den Professionen Kirchenmusik, 
Gemeindepädagogik, Pfarrdienst im Rahmen von ekhn2030,  
geordnet nach den jeweiligen Gesetzen (Ordnungsnummer sind in Klammern) 

5.1 Regionalgesetz (20) 

● Erstellen einer gemeinsamen Dienstordnung aller Professionen im Verkündigungsdienst, die an 
die Stelle der Pfarrdienstordnung tritt. 

5.2 Pfarrstellengesetz (400) 

● Der Dekanatssynodalvorstand legt den Entwurf für das Gesamtbudget der Dekanate (gemeindli-
cher und regionaler Pfarrdienst einschließlich der Fachstellen) vor (Beratung durch Zentren), 
Grundlage der Entwicklung sind die NBRs 

● Zuweisung gemeindlicher und regionaler Pfarrstellen durch die Dekanatssynode, die Zuwei-
sungsverfahren beschließt (Berücksichtigung der Mitgliederzahl, bei Bedarf weiterer, den Beson-
derheiten des Dekanates Rechnung tragender Merkmale) 

● Zuweisungen in benachbarten Dekanaten gemeinsam möglich (Dekanats-übergreifende NBRs 
möglich) 

5.3 Übergangsregelung bis zur Neufassung des Pfarrstellengesetzes (400a) 

● Errichtung gemeindlicher und regionaler Pfarrstellen bei den Dekanaten, Zuordnung gemeindli-
cher Pfarrstellen zu den NBRs 

● bisher bei den Kirchengemeinden errichtete gemeindliche Pfarrstellen werden mit dem Sollstel-
lenplan auf die Dekanate übertragen 

● orts- und aufgabenbezogene Dienste sowie Dienstsitz der gemeindlichen Pfarrstellen werden in 
gemeinsamer Dienstordnung für hauptamtlichen Verkündigungsdienst geregelt 

5.4 Stellenbemessung (401) 

● Zusammenfassung der Professionen in gemeinsamem Stellenplan ab 2025 
● Gesamtzahl Pfarrstellen zum 31.12.29: 950 (davon 665 gemeindliche, 90 regionale und 195 ge-

samtkirchliche Stellen) 
● Zuteilung der Gemeindepfarrstellen erfolgt nach den Kriterien der Mitglieder (80 Prozent) und 

Fläche (20 Prozent) 
● 60 Pfarrstellen werden umgewidmet und für die Besetzung durch andere Berufsgruppen freige-

geben (44 Stellen in Dekanaten, 16 Gesamtkirche) 
● Gesamtzahl Stellen gemeindepädagogisch-diakonischer Dienst zum 31.12.29: 227 (davon 201 in 

den Dekanaten, 26 Gesamtkirche) 
○ Zuteilung der Stellen nach gleichen Kriterien wie Pfarrstellen 
○ 110 Kirchenmusik-Stellen, Zuweisung komplett an die Dekanate 
○ Umsetzung und Zuordnung der Dekanatsstellen bis 31.12.24 durch Dekanatssynoden 
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○ Ab 01.01.25 Zuordnung von VT zu den Nachbarschaftsräumen. Bis 31.12.29 mindestens vier 
Vollzeitäquivalente, „davon in der Regel mindestens drei aus dem Pfarrdienst“ (§ 7, Abs 2). 
Stellenumfänge mindestens eine 0,5 Stelle 

5.5 Pfarrstellenverordnung (402) 

● §1, Abs 3:  
„Aus dem Dekanatsstellenbudget für den Pfarrdienst entwickelt der Dekanatssynodalvorstand 
unter Beteiligung der Zentren ein Konzept für den Verkündigungsdienst im Dekanat, das unter 
Zugrundelegung der Nachbarschaftsräume die pfarramtliche Versorgung aller Gemeinden si-
cherstellt, den Besonderheiten des Dekanates Rechnung trägt und die kirchlichen Handlungsfel-
der in der Region berücksichtigt“ 

● Als Richtwert gilt in der Regel bei einer vollen gemeindlichen Pfarrstelle eine Mitgliederzahl von 
1.500 bis 2.500, bei einer 0,5 gemeindlichen Pfarrstelle eine Mitgliederzahl von 750 bis 1.250 

● Der DSV erstellt den Sollstellenplan für gemeindliche Pfarrstellen. Zuweisung erfolgt unter Be-
rücksichtigung der Mitgliederzahl und bei Bedarf weiterer, den Besonderheiten des Dekanates 
oder der Dekanate Rechnung tragender Merkmale. Auswahl und Gewichtung obliegt dem DSV, 
Mitgliederzahl darf dabei einen Wert von 50 Prozent nicht unterschreiten 

● Regionale Stellen: Regionale Stellen im Sinne dieser Rechtsverordnung sind: Dekanepfarrstellen, 
Profilstellen, Fachstellen, Stellen der Klinikseelsorge und Kurseelsorge in Fachkliniken, Dekanats-
stellen für Alten-, Kranken- und Hospizseelsorge 

● Gesamtkirchliche Stellen mit regionaler Anbindung: Altenheimseelsorge, Behindertenseelsorge, 
Stadtkirchenarbeit, Notfallseelsorge, Stadtjugendarbeit, Telefonseelsorge 

● Regionale Stellen budgetierbar (Ausnahme: Dekanepfarrstellen und Seelsorge an Großkliniken), 
gesamtkirchliche Stellen nicht budgetierbar 

5.6 Pfarrdienstordnungen für gemeindliche Pfarrstellen (429) 

● Dienstordnung ersetzt aufeinander abgestimmte Pfarrdienstordnungen und „beschreibt die 
pfarramtlichen, gemeindepädagogischen und kirchenmusikalischen Aufgaben des “Verkündi-
gungsteams” und bestimmt die Zuständigkeiten. Sie legt die Arbeitsweise fest. Sie legt orts- und 
aufgabenbezogene Dienste fest.“ (§2a, Abs 1) 

5.7 Kirchenmusikverordnung (560) 

● Einsatz von A-/B-Kirchenmusiker*innen regelmäßig nur in einem NBR 
● Arbeitsschwerpunkte und Tätigkeiten: DSV entscheidet im Einvernehmen mit jeweiligem 

KV/Leitungsgremium des NBR 
● Teilnahme an Maßnahmen zur Förderung der Arbeit der “Verkündigungsteams” ist vorgeschrie-

ben 

5.8 Kirchengesetz über den gemeindepädagogischen Dienst (570) 

● bei Fehlen einer anerkannten gemeindepädagogischen Qualifikation ist eine Anstellung möglich, 
wenn Aufgaben ohne religionspädagogischen oder bei fehlendem Abschluss auf Bachelor-Ni-
veau ohne überwiegend konzeptionellen Anteil übertragen werden sollen 
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5.9 Gemeindepädagogenverordnung (574) 

● Bei Besetzung einer Stelle im gemeindepädagogischen Dienst mit Personen ohne entsprechende 
gemeindepädagogische Qualifizierung (s.o., Kirchengesetz über den gemeindepädagogischen 
Dienst): Anpassung der Stellenbeschreibung, höchstens 49% der gemeindepädagogisch-diakoni-
schen Stellen im Stellenplan dürfen mit Absolventinnen und Absolventen anderer pädagogischer 
Berufe oder der Sozialen Arbeit auf Bachelor/Master-Niveau oder mit Mitarbeitenden ohne Ab-
schluss auf Bachelor/Master-Niveau besetzt werden 

● In begründeten Ausnahmefällen können diese Stellen auch mit Absolventinnen oder Absolven-
ten weiterer Qualifikationen auf Hochschulniveau (B.A.; M.A.) besetzt werden, wenn keine reli-
gionspädagogischen oder überwiegend pädagogischen Aufgaben erfüllt werden sollen 

● Für Maßnahmen zur Förderung der Arbeit des Verkündigungsteams ist die Arbeitsbefreiung für 
den Zeitraum der entsprechenden Kurse zu gewähren 

Die bisherigen Entscheidungen für einen NBR und die verschiedenen Rechtsformen verändern die Basis 
der bisherigen Kirche von den parochial strukturierten Gemeinden hin zu einer regio-lokalen Kirche.  

6. Die Transformation im Licht der aktuellen Theologie (Prof. Dr. Köhlmoos) 

6.1. Ausgangspunkt 

Grundlagen sind “Kirchliche Organisationen und das Jenseits des Glaubens. Eine praktisch-theologische 
Theorie der evangelischen Kirche” (Hermelink)3 und “Kirche gestalten.  Wie die Zukunft gelingen kann” ( 
Pohl-Patalong)4 . 

Die beiden Autor:innen nehmen ihren Ausgangspunkt dabei, dass gegenwärtige Umgestaltungsprozesse 
in den evangelischen Landeskirchen nicht dem ekklesiologischen Impuls der ecclesia semper reformanda 
entspringen, sondern sich vielen anderen Gründen verdanken: 

Sinkende Kirchensteuereinnahmen 
Sinkende Mitgliederzahlen 
Verringerter Gottesdienstbesuch und verringerte Nachfrage nach Kasualhandlungen 
Abnahme der Relevanz kirchlicher Positionen im öffentlichen Diskurs 
Konkurrenz zu anderen Religionen 

Die Reaktion der Kirche(n) besteht – vor allem nach Hermelink – in Entwürfen zu Reformen, die vor al-
lem pragmatisch und organisatonstheoretisch orientiert sind, nicht so sehr aber einer systematisch-the-
ologischen und/oder praktisch-theologischen Reflexion der Kirche, ihrer Gestalt und ihres Auftrags ent-
springen.  

Hermelink und Pohl-Patalong gehen unterschiedliche Wege, mit dieser Problemstellung umzugehen. 

Hermelink votiert für eine Reflexion und dann Adaption kirchentheoretischer Modelle seit der 
Reformation. Er geht der Wirkungsgeschichte dreier signifikanter kirchentheoretischer Ansätze nach 
(1918; Kirchenreform der 1960er und 1970er; Schleiermacher), um von da aus zu einem Gesamtmo-
dell zu kommen. 

                                                      
3 Jan Hermelink, Kirchliche Organisation und das Jenseits des Glaubens. Eine praktisch-theologische Theorie der 
evangelischen Kirche, Gütersloh 2011 
4 Uta Pohl-Patalong, Kirche gestalten. Wie die Zukunft gelingen kann, Gütersloh 22021 
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Pohl-Patalong geht den umgekehrten Weg und befragt empirisch vorhandene Modelle auf ihre 
Anschlussfähigkeit zu den „Logiken“ der Ortsgemeinde (Institution, Organisation, Gruppe, Bewe-
gung) und weist darauf hin, dass das Verhältnis der Logiken vor Ort häufig ungeklärt ist. 

6.2. Wozu es die Kirche braucht 

Die beiden Autor:innen weisen nachdrücklich darauf hin, dass das Evangelium für seine Kommunikation 
bzw. Verbreitung die Kirche nicht benötigt. Es handelt sich um ein nicht steuerbares Wirken des Geistes 
an Menschen. Dagegen brauchen Menschen, die vom Evangelium ergriffen sind, eine Gemeinschafts-
form, um untereinander (und nach außen) das Evangelium zu kommunizieren. Das Zustandekommen 
einer Kirche bzw. Gemeinde ist historisch kontingent und häufig pragmatisch veranlasst. Im Lauf der 
Christentumsgeschichte haben sich bestimmte Institutions-, Organisations-, Kommunikations- und 
Handlungsmodelle entwickelt, die die Rolle gewisser Standards haben und allesamt biblisch und theolo-
gisch begründet sind. Daraus ergeben sich diese Schlussfolgerungen: 

Aus der Perspektive der (innerchristlichen) Ökumene sind sämtliche Kirchen und kirchlichen 
Praktiken gleich-berechtigt, es sei denn, es lässt sich nachweisen, dass sie falsch begründet sind 
und/oder eine historische Fehlentwicklung darstellen. 

Die Kirche ist nicht der einzige Ort, an dem der Geist Gottes weht, aber sie ist der privilegierte 
Ort dafür, ein Ereignis/einen Sachverhalt als Wirken des Geistes zu deuten. Daraus folgt ihre gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe, Raum und Stimme für christliche Lebens- und Handlungsmodelle zu ge-
ben. 

6.3. Die Institution Kirche im Staat Bundesrepublik Deutschland (Hermelink) 

Besonders Hermelink weist mit Nachdruck darauf hin, dass die gegenwärtige (landeskirchliche) Organi-
sation der evangelischen Kirchen vor allem durch das Verhältnis der Kirche(n) zum Staat seit dem Ende 
des 18. Jh.s geprägt ist. D.h. die Frage nach Amt und Aufgabe der Kirche ist auch eine Frage nach Recht 
und Politik: Der Staat hat ein Interesse an der (organisierten) Religion. Damit verbinden sich bis heute 
bestimmte organisatorische und inhaltliche Strukturen, die nur auf dem Wege des Gesetzes zu ändern 
sind – von der Kirchensteuer bis zum Religionsunterricht und darüber hinaus. In diesem Zusammenhang 
ist zu beachten: 

1. Das (unterschiedliche) „obrigkeitliche“ System der Landeskirchen ist bis heute der Verflechtung 
der Kirche mit dem Staat geschuldet. Jede Änderung der Leitungs-, Verwaltungs-, Finanzierungs-, 
Personal- und Ausbildungsstrukturen muss sich auch auf ihre Kompatibilität mit staatlichen Vor-
gaben überprüfen lassen. Hermelink macht darauf aufmerksam, dass hierin auch die Stärke der 
Institution/Organisation Kirche liegt: Nicht nur, dass viele Sachverhalte geregelt und vergleich-
bar sind, sondern die Landeskirche kann Diskussionsprozesse (auch von unten) anstoßen und 
wirkungsvoll in die Öffentlichkeit bringen. Wenn Diskussionsprozesse nicht nur in Gemeinden 
und Kreisen, sondern auch in Synoden, Akademien, Konventen etc.etc. stattfinden, vollzieht sich 
hier geistliche Leitung wie auch das Priestertum aller Getauften umgesetzt wird. 

2. Das landeskirchliche System bringt eine große organisatorische und inhaltliche Vielfalt mit sich, 
d.h. es gibt – in gewissen Grenzen – Raum für historisch gewachsene regionale Strukturen. D.h., 
die einheitliche Gemeinschaft, die sich in einheitlichen Vorgaben der Leitungsinstanzen aus-
drückt, bekommt ihr Gegengewicht in der Vielfalt regionaler bzw. landschaftlicher Prägungen, 
die notwendigerweise die Vielstimmigkeit des Evangeliums angemessen zu Gehör bringen.  
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3. Gegenläufig zu den beiden vorigen Elementen weist Hermelink darauf hin, dass die EKD immer 
mehr an organisatorischem und öffentlich-publizistischem Gewicht gewinnt. Damit verbunden 
ist eine doppelte Konsequenz: je stärker die EKD selbst als Kirche in Erscheinung tritt, umso 
schwächer wird die Stimme der Bekenntnisbünde (VELKD, Reformierter Bund, UEK), d.h. konfes-
sionelle Prägungen verwischen sich. Darüber hinaus können historische bzw. regionale Stimmen 
zum Verstummen gebracht werden. 

Im Großen und Ganzen ist für Hermelink das landeskirchliche Modell der angemessene Ausdruck der 
Kirchengestalt in Deutschland. Das erweist sich vor allem wichtig im Hinblick auf Fusionen wie auch 
„Nachbarschaftsräume“: Hier kollidieren pragmatische Argumente der Zweckmäßigkeit mit dem An-
spruch lokal, regional und personal gewachsener Traditionen. Letztere haben als viva vox evangelii ihr 
eigenes Recht, es handelt sich nicht nur um die normative Kraft des Faktischen. Die Frage bleibt, wie 
weit eine Neuordnung organisatorischer und inhaltlicher Strukturen „von oben“ verordnet werden 
kann, aber auch, wann die Aufrechterhaltung von Traditionen in Konventikelbildung umschlägt.  

6.4. Jenseits und neben der Parochie 

Bei beiden Autor*innen spielt die Frage eine wichtige Rolle, ob der Parochie das „Prae“ vor sämtlichen 
anderen Strukturen christlichen Zusammenlebens zukommt. Dies ist vor allem das Schwerpunktthema 
von Pohl-Patalong. Sie stellt unter vielfachen Aspekten heraus, dass der Begriff und das Konzept „Ge-
meinde“ relativ vage ist und viele Formen christlicher Sozialformen umfassen kann, die dann ihrerseits 
als „Gemeinde“ allesamt ihr Recht haben. Auch Dienste und Werke, Kulturkirchen, Bekenntnisgemein-
den und Pastoralkollegs (nur ein paar Beispiele) sind durchaus als Gemeinde zu bezeichnen. D.h. für 
Pohl-Patalong ist und bleibt die Gemeinde die Kernzelle christlicher Gemeinschaft, die Definition dessen, 
was Gemeinde ist, kann aber variieren. Dasselbe gilt für die Zugehörigkeit: Menschen können gleichzei-
tig Mitglied mehrerer Gemeinden sein. Daraus ergeben sich aber erhebliche Doppelstrukturen und Rei-
bungsverluste. Sie votiert dabei aber weder für eine Bevorzugung des Parochialen gegenüber dem nicht-
Parochialen, sondern im Grunde eine radikale Neuorientierung, die – aufgrund der Bedürfnisse vor Ort – 
„das Gegenüber von parochialen und nicht-parochialen Formen überwindet – ggf. auch auf Kosten von 
Traditionen und älteren Strukturen. Hier macht sie 1Kor 12 als Leitidee geltend.  

Auch Hermelink ist durchaus nicht aus Prinzip von kirchlichen Schwerpunkt auf der Parochie überzeugt: 
wie Pohl-Patalong macht er Überforderung, Doppelstrukturen usw. gegen eine Priorisierung der Paro-
chie geltend. Theologisch – und nur theologisch – weist Hermelink jedoch darauf hin, dass die Parochie 
die „Institutionalität vor Ort“ gewährleistet, also einen verlässlichen Haftpunkt für die Sichtbarkeit der 
Kirche darstellt.  

6.5. Fazit 

Die Bücher von Pohl-Patalong einerseits und Hermelink andererseits bilden die praktisch-theologische 
Diskussion um die Kirche recht verlässlich ab, sofern es um die Grundlage geht: Kirche verändert sich, 
muss und sollte sich verändern. Beide plädieren (als gute Wissenschaftler, die sie sind) in jedem Fall da-
für, jedes Konzept und jede Veränderung genau auf ihre Tragfähigkeit hin zu reflektieren und sich nicht 
nur vom Sachzwang oder von der Zweckmäßigkeit leiten zu lassen. Im Gegenüber der beiden Autor*in-
nen ergeben sich im Grunde zwei Perspektiven für alle Umstrukturierungsprozesse: 

Modell Hermelink: Genaue Bestandsaufnahme von Strukturen und Inhalten unter dem Aspekt 
der ekklesiologischen und historischen Begründung. Danach empirische Überprüfung ihrer Trag-
fähigkeit. Im Zweifelsfalle gilt es für ihn, das Bewährte zu bewahren, wenn es wirklich sinnvoll 
ist.  
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Modell Pohl-Patalong: Genaue Bestandsaufnahme empirischer Sachverhalte im Raum der Kir-
che und genaue Analyse ihrer Stärken und Schwächen unter pragmatischem Gesichtspunkt: Was 
gelingt (oder gelingen kann), ist gut. Im Zweifelsfalle sieht sie die Notwendigkeit, alte Zöpfe radi-
kal abzuschneiden und neu zu denken.   

7. Anregungen für die weitere Diskussionen 

7.1 Wissenschaftlicher Beirat 

Der wissenschaftliche Beirat der Evangelischen Kirche der Pfalz spielt eine zentrale Rolle im Priorisie-
rungsprozess, der die zukünftige Ausrichtung der Landeskirche bis 2035 gestalten soll. Dieser Beirat setzt 
sich aus Expertinnen und Experten verschiedener Fachrichtungen zusammen und unterstützt die Kirche 
durch folgende Aufgaben: 

1. Beratung und Begleitung: Der Beirat berät die Landeskirche in ihrem Transformationsprozess, 
indem er wissenschaftlich fundierte Perspektiven und Handlungsempfehlungen einbringt. Dabei 
werden aktuelle, gesellschaftliche Entwicklungen und deren Auswirkungen auf die kirchliche Ar-
beit berücksichtigt.  

2. Reflexion und Bewertung: Er reflektiert die im Prozess erarbeiteten Szenarien und bewertet de-
ren Konsequenzen. Dies hilft der Landessynode, fundierte Entscheidungen zu treffen und Priori-
täten zu setzen.  

3. Impulsgebung: Durch die Einbringung externer Expertise liefert der Beirat Impulse für innova-
tive Ansätze und unterstützt die Kirche dabei, sich zukunftsorientiert aufzustellen. 

Die Arbeit des wissenschaftlichen Beirats ist somit essenziell, um den Transformations- prozess der 
Evangelischen Kirche der Pfalz wissenschaftlich zu fundieren und zukunftsweisend zu gestalten. 

Dies sind zur Zeit ihre Mitglieder: 

● Dr. Sonja Beckmayer (Universität Mainz) 
○ Schwerpunkte: Kasualtheorie, Frömmigkeitskulturen, Pastoraltheologie, qualitative und 

quantitative Religionsforschung. 

● Prof. Dr. Kristian Fechtner (Universität Mainz) 
○ Schwerpunkte: Kasualpraxis in der Gegenwartskultur, spätmoderne Frömmigkeit, Volks-

kirche im Übergang. 

● Prof. Dr. Sonja Keller (Augustana Theologische Hochschule) 
○ Schwerpunkte: Kirchentheorie, Um- und Nutzung von Kirchengebäuden, empirische Re-

ligionsforschung, digitale religiöse Kommunikation. 

● Prof. Dr. Gerald Kretzschmar (Universität Tübingen) 
○ Schwerpunkte: Kirchenbindung in der modernen Gesellschaft, Mitgliederorientierung 

und Kirchenreform, Kirche und Digitalisierung, kirchentheoretische Gottesdienstlehre. 

● Prof. Dr. Christian Mulia (Hochschule Darmstadt) 
○ Schwerpunkte: Interprofessionalität in der Kirche, Kirchenvorstände und Synoden, Reli-

gionssensibilität in den sozialen Berufen, kirchliche Altenarbeit. 

● Prof. Dr. Felix Roleder (Universität Hamburg) 
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○ Schwerpunkte: Kirchentheorie, Kirchen- und Gemeindeentwicklung, Kybernetik, Religion 
und Gesellschaft, Sozialkapital, empirische Religionsforschung, Seelsorgelehre. 

● Dr. Ricarda Schnelle (Führungsakademie für Kirche und Diakonie) 
○ Schwerpunkte: Pastoraltheologie, Kirchentheorie, empirische Religionsforschung. 

Die EKHN unterstützt z.B. die Ev. Hochschule Darmstadt. Der ThA regt an, dass die Synode sich eben-
falls wissenschaftlich beraten lässt. 

7.2 Der ThA empfiehlt, dass die Synode durch Studientage oder bspw. Vorträge, die aufgezeichnet 
werden, Zeit für die eigene Reflexion oder externe Impulse, die Debatte vorbereitet und befruchtet. 

Anlage in der digitalen Fassung: 

Schendel, Gunther: Multiprofessionalität und mehr. Multiprofessionelle Teams in der evangelischen Kir-
che – Konzepte, Erfahrungen, Perspektiven. Hannover: SI der EKD, SI kompakt 3/2020.  
Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung des Autors 
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Nr. 3*2020 

Dr. Gunther Schendel 
Pastor und wissenschaftlicher Referent 

Multiprofessionelle Teams ― mehr 
als ein Zauberwort?  

Multiprofessionelle Teams sind heute in aller 

Munde. In Kindertagesstätten, Schulen und 

Familienzentren hat die Teamarbeit von Fach-

kräften aus mehreren Berufen schon seit Lan-

gem Einzug gehalten (Weltzien 2017; Traut-

mann 2017: 6-8; Stähling / Wenders 2015; 

Drosten 2015: 64-72). Gleiches gilt auch für 

den medizinischen Bereich wie z. B. für die Kin-

derheilkunde, wo multiprofessionelle Teams 

besonders im Umgang mit schwerstkranken 

und sterbenden Neugeborenen eine wachsen-

de Bedeutung bekommen (Garten / von der 

Hude 2019). Multiprofessionelle Teams gelten 

als geeignete Möglichkeit, um gerade mit 

komplexen Themen und Situationen adäquat 

umgehen zu können. Allerdings wird von Wis-

senschaftler*innen auch eine Kluft von „An-

spruch und Wirklichkeit“ beklagt. So wird z. B. 

mit Blick auf den Schulbereich betont, dass 

Deutschland hier im Vergleich zu anderen Län-

dern immer noch ein „Entwicklungsland“ sei 

(Trautmann 2017: 7 ).1 

Inzwischen sind die multiprofessionellen 

Teams auch in der kirchlichen Diskussion an-

gekommen (Schendel 2020a: 130-134). Nach-

dem die Evangelische Kirche im Rheinland be-

reits 2005 ein „Gemeinsames Pastorales Amt“ 

verschiedener Berufsgruppen in Rechtsform 

gegossen hat (EKiR 2005b), haben in den letz-

ten Jahren auch andere Gliedkirchen der EKD 

Konzepte multiprofessioneller Zusammenar-

beit entwickelt. Ein Beispiel ist die Ev.-luth. Kir-

che in Bayern (s. u., 4). Vor dem Hintergrund 

dieses Konzepts hat der bayerische Landesbi-

schof und EKD-Ratsvorsitzende Heinrich  

Bedford-Strohm für die „Einbettung des Pfarr-

berufs in multiprofessionelle Teams“ plädiert, 

die in übergemeindlicher Vernetzung operie-

ren sollen (Bedford-Strohm 2017: 151). Er 

schreibt: „Nur zusammen mit Kantorinnen und 

Kantoren, Diakoninnen und Diakonen, Religi-

onspädagoginnen und Religionspädagogen, 

Katechetinnen und Katecheten, Jugendreferen-

tinnen und Jugendreferenten und den als Prä-

dikantinnen und Prädikanten sowie Lektorin-

nen und Lektoren tätigen Ehrenamtlichen kann 

die Arbeit so organisiert werden, dass Ziel-

gruppenorientierung und Menschennähe opti-

mal mit den dafür vorhandenen Kompetenzen 

verbunden werden können“ (ebd.: 156). 

Auch in anderen Zusammenhängen stößt der 

Gedanke multiprofessioneller Teams inner-

kirchlich auf Resonanz. So begeisterten sich 

Pastor*innen aus der Ev.-luth. Landeskirche 

Hannovers beim dortigen Pfarrbildprozess für 

„multiprofessionelle Pfarrteams“. Dabei ging es 

MULTIPROFESSIONALITÄT UND MEHR 

Multiprofessionelle Teams in der evangelischen Kirche ― 
Konzepte, Erfahrungen, Perspektiven 

1 Trautmann bemängelt für den Schulbereich u. a. die fehlende 

Selbstverständlichkeit bei der Heranziehung von Sozial- oder 

Sonderschulpädagog*innen bzw. von Psycholog*innen: Selbst 

an Schulen, an denen solche Spezialist*innen beschäftigt sind, 

„geben nur 45 % der Lehrkräfte an, mit diesen regelmäßig – 

wöchentlich oder monatlich – zusammenzuarbeiten.“ Am 

häufigsten geschieht diese Zusammenarbeit noch mit den 

Sonderpädagog*innen (Trautmann 2017: 7).  
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nicht nur um die Perspektive einer Arbeitsent-

lastung (z. B. durch den Einsatz von Verwal-

tungsfachleuten und Geschäftsführer*innen), 

sondern was im entsprechenden OpenSpace-

Workshop ausdrücklich genannt wurde, war 

das Ziel, auf diesem Wege „ein konstruktives, 

ausstrahlungsreiches und lustvolles Miteinan-

der von Menschen mit verschiedenen Professi-

onen und Kompetenzen“ zu fördern (ELKH 

2018: 18). 

Das Thema „multiprofessionelle Teams“ hat 

also Konjunktur.2  In auffälligem Kontrast dazu 

steht die immer noch recht seltene Reflexion 

dieser Entwicklung in der Praktischen Theolo-

gie (vgl. aber Noller 2016; Bubmann 2019), be-

sonders aber die wenig ausgeprägte Rezeption 

der Erfahrungen, die in den vergangenen Jahr-

zehnten in außerkirchlichen Handlungsfeldern 

mit dieser Form der Arbeitsorganisation ge-

macht wurden. In diesem SI-Kompakt kann das 

Themenfeld nicht gründlich erschlossen wer-

den. Vielmehr soll es im Folgenden darum ge-

hen, einige Schneisen zu schlagen, um das Po-

tential und die Bedeutung dieses Ansatzes zu 

erkunden. Das soll in Form einer Metastudie 

geschehen, die außerkirchliche Diskussions- 

und Evaluationsergebnisse aufnimmt und mit 

dem aktuellen kirchlichen bzw. theologischen 

Diskussionsstand zusammenführt. Dabei soll 

auch ein erster Überblick über die Konzepte 

gegeben werden, mit denen mehrere EKD-

Gliedkirchen multiprofessionelle Zusammenar-

beit ermöglichen bzw. erproben. 

Leitfragen, die in diesem Zusammenhang eine 

Rolle spielen, sind: 

• Was lässt multiprofessionelle Teams so zeit-

gemäß und attraktiv erscheinen? 

• Inwiefern unterscheidet sich die Arbeit in 

multiprofessionellen Teams von bisherigen 

Arbeitsformen? 

• Wo liegen die Chancen und Risiken? Wel-

che Gelingensfaktoren gibt es für die Arbeit 

in multiprofessionellen Teams? 

• Und nicht zuletzt: Wie lassen sich diese For-

men der Teamarbeit in die gegenwärtige 

Kirchenentwicklung und Kirchentheorie ein-

ordnen? Gibt es einen Mehrwert für eine 

Kirche, die sich nach eigener Wahrnehmung 

in einer Akzeptanzkrise befindet und auf 

der Suche nach neuer Relevanz und Akzep-

tanz ist (EKD 2020: 1)?  

Mit diesen Fragen soll dieses SI-Kompakt auch 

einen Beitrag zur Diskussion liefern, die aktuell 

um das Miteinander der kirchlichen Berufe ge-

führt wird (Kasparick / Schulz 2019: 131 f.; vgl. 

Hauschildt 2013). Die teilweise immer noch zu 

beobachtende Engführung der Pastoraltheolo-

gie auf den Pfarrberuf (vgl. aktuell Karle 2020: 

132-163) wird zunehmend kritisiert (Bubmann 

2019: 140; vgl. Grethlein 2018: 234-237). Das 

Konzept der multiprofessionellen Teams könn-

te sich hier als Möglichkeit erweisen, bestimm-

te Engführungen zu überwinden und der Dis-

kussion um die zukünftig erforderlichen Be-

rufsprofile neuen Schub zu geben. 

Was sind multiprofessionelle Teams? 
Auf der Suche nach einer Definition 

Es fällt auf, dass in der kirchlich-theologischen 

Literatur in der Regel auf eine Definition des 

Begriffs „multiprofessionelles Team“ verzichtet 

wird. Offensichtlich wird der Begriff als be-

kannt vorausgesetzt. Eine hilfreiche Definition 

bietet der Erziehungswissenschaftler Matthias 

Trautmann. Er grenzt die Arbeit in multiprofes-

sionellen Teams von der Kooperation von An-

gehörigen derselben Berufsgruppe (z. B. der 

„Lehrerkooperation“) ab. Dabei greift er auf 

eine Definition zurück, nach der diese Form 

der Zusammenarbeit darin besteht, dass bes-

tenfalls „mehr als zwei Berufsgruppen mit ho-

her Spezialisierung unausweichlich aufeinan-

dertreffen, dass detaillierte Abstimmungen 

konkreter fallbezogener Handlungen erfolgen 

und dass der Austausch kontinuierlich und 

zeitlich umfangreich ist“ (Speck u. a. 2011: 185, 

nach Trautmann 2017: 6). Diese Definition hält 

fest, dass von einem multiprofessionellen 

Team dann gesprochen werden soll, wenn die 

Zusammenarbeit 

• berufsübergreifend, 

• nicht zufällig, 

• institutionalisiert und 

• fallbezogen ist. 

 
2 Zum katholischen Konzept des überpfarrlichen Personalein-

satzes im Bistum Hildesheim s. Garhammer 2019.  
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Profession oder Professionalität? 

Mit dieser Definition wird das Arbeiten in mul-

tiprofessionellen Teams nicht nur von der kol-

legialen Zusammenarbeit abgegrenzt (zu 

Pfarrteams vgl. Nierop 2016), sondern auch 

von der vernetzten Arbeit von beruflich und 
ehrenamtlich Tätigen. Im Blick ist die Zusam-

menarbeit beruflicher Akteur*innen. Der Ter-

minus „multiprofessionelle Teams“ knüpft da-

bei an den Professionsbegriff an – meist, ohne 

ihn näher zu definieren. Sehr häufig wird der 

Professionsbegriff in der allgemeinen Bedeu-

tung des Berufs verwendet (vgl. Trautmann 

2017: 6): Dann geht es um die Kooperation 

verschiedener beruflicher Fachlichkeiten und 

Perspektiven. Ganz vereinzelt findet sich auch 

der Rekurs auf den spezifischen Professionsbe-

griff (Schmerr 2017: 26 f.), der eine Profession 

in der Tradition des Strukturfunktionalismus 

als „Beruf[.] besonderen Typs“ definiert (Nittel 

2000: 28). Kennzeichnend für solche Professio-

nen ist ein bestimmtes gesellschaftliches Man-

dat, also die anerkannte Zuständigkeit für ein 

bestimmtes Handlungsfeld.3 In dieser Tradition 

der „freien Berufe“ (Heinemann 2018: 37) wird 

in der Pastoraltheologie ja oft auch der Pfarr-

beruf gesehen (Karle 2020: 141-143).  

Die damit betonte Sonderstellung des Pfarrbe-

rufs lässt es jedoch als wenig sinnvoll erschei-

nen, für die innerkirchliche Kooperation ver-

schiedener Berufsgruppen auf den spezifi-

schen Professionsbegriff zurückzugreifen. Die 

anderen Berufsgruppen jenseits des Pfarramts 

würden den Kriterien dieses „klassischen“ Pro-

fessionsverständnisses schlichtweg nicht ent-

sprechen – und damit per definitionem aus 

dem Team herausfallen (oder eine sekundäre 

Rolle spielen). Deshalb erscheint es sinnvoller, 

auf das Konzept der Professionalität zu rekur-

rieren, das z. B. im Rahmen des kompetenz-

theoretischen Ansatzes formuliert wurde 

(Heinemann 2018: 38). Professionalität wird 

hier im Sinne einer „Handlungskompetenz“ 

verstanden, die u. a. handlungsrelevantes Wis-

sen, lösungsorientierte Routinen sowie für das 

Handlungsfeld relevante Werthaltungen ver-

bindet (vgl. Weinert 2001: 51; nach Heinemann 

2018: 38 f.).4 Ein solches Professionalitätskon-

zept wurde im Rahmen der EKD z. B. zur Be-

schreibung der diakonisch-gemeindepädago-

gischen Berufsprofile herangezogen (Kirchen-

amt der EKD 2014: 26).5 Als zusätzlicher Vorteil 

dieses Konzepts erscheint seine prinzipielle 

Offenheit für Ehrenamtliche und ihr Engage-

ment (ebd.: 28) – nicht unwesentlich in einer 

Situation, in der ehrenamtliches Engagement 

für kirchliches Handelns immer wichtiger wird. 

Der Vorschlag ist also, den Terminus „multi-

professionelle Teams“ auf die Zusammenarbeit 

von Menschen unterschiedlicher Professionali-

täten zu beziehen und diese Teams damit 

nicht a priori auf das berufliche Feld zu be-

schränken. So würden diese Teams z. B. auch 

„semiprofessionellen“ Ehrenamtlichen wie Prä-

dikant*innen oder den Mitarbeitenden der Te-

lefonseelsorge offenstehen. Immerhin hat 

Eberhard Hauschildt den letzteren attestiert, in 

ihrem Spezialgebiet über eine „teilweise höhe-

re Kompetenz als Pfarrer*innen“ zu verfügen 

(Hauschildt 2017: 167). 

Multiprofessionell, interprofessionell oder 

transprofessionell? 

Im Bereich der Kirche wird überwiegend von 

multiprofessioneller Zusammenarbeit gespro-

chen; allerdings gibt es sehr vereinzelt auch 

die Rede von „interprofessioneller“ Teamarbeit 

(EKvW 2017b: 7 u. ö., vgl. auch Sommer / 

Friedrichs 2019: 81). Liegt hier ein inhaltlicher 

Unterschied vor? Der Blick auf die Gesund-
heitsberufe zeigt, dass in diesem Bereich der 

Terminus der interprofessionellen bzw. der in-

terdisziplinären Zusammenarbeit dominiert 

(Mahler et al. 2014: 3). Dabei werden diese 

3 Hier wird „multiprofessionelle Zusammenarbeit“ jedoch nicht 

als Kooperation von Akteur*innen unterschiedlicher Professi-

onen verstanden. Die Intention ist vielmehr, die verschiede-

nen pädagogischen Berufe im Sinne einer klassischen Profes-

sion zusammenzufassen (Schmerr 2017: 26 f.). Hier wäre dann 

von einer intraprofessionellen Zusammenarbeit zu sprechen 

(vgl. Mahler et al. 2014: 2).  

4 Karle spricht sinngemäß ähnlich von Professionalität, sieht 

in diesem Begriff „Wissen, Kompetenz und eine berufs-

ethisch reflektierte Handlungsausführung zusammenge-

fasst“. Allerdings bezieht sie die Professionalität lediglich auf 

die „Professionen, die mit ungewöhnlich existentiellen und 

dadurch riskanten Fragen zu tun haben (Gesundheit, Recht, 

Trost/Glaube)“ (Karle 2020: 143).  

5 Dieses Konzept der Handlungskompetenz wäre allerdings 

im Sinne einer religiös-lebensweltlichen Deutungskompe-

tenz zu erweitern (vgl. unten 5, These 4).  
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und andere Begriffe (z. B. multiprofessionell) 

„oftmals synonym genutzt“ (Schärli et al. 2017: 

2). Allerdings wird die Vielfalt dieser Begriffe in 

der internationalen Diskussion auch dazu ver-

wendet, um die „Art“ bzw. die „Intensität der 

Zusammenarbeit“ zu charakterisieren: „So be-

schreibt die ,multiprofessionelle Zusammenar-

beitʻ das Arbeiten der Berufe neben- und weit-

gehend unabhängig voneinander“, während 

sich bei der interprofessionellen Zusammenar-

beit „die Kompetenzen der unterschiedlichen 

Berufe“ überschneiden.6 Am intensivsten ist 

die Zusammenarbeit der transprofessionellen 

Art: Hier „verschwinden die Grenzen der ein-

zelnen Berufe, und die Kompetenzen sind 

wechselseitig austauschbar“ (Mahler et al. 

2014: 2); in jedem Fall werden hier aber die 

professionellen Rollengrenzen überschritten 

(Goudinoudis 2012: 107-113), was zu neuen 

Aushandlungsprozessen führt (Selke 2020: 

347). 

Hier wird eine beeindruckende Vielfalt der Be-

zeichnungen und Differenzierungen deutlich, 

die in der deutschsprachigen Diskussion oft 

noch nicht angekommen ist. Das gilt für den 

Gesundheitsbereich (Mahler et al. 2014, Schärli 

et al. 2017), erst recht aber für den Bereich der 

Kirche. Darum wird hier pragmatisch vorge-

schlagen, mit dem sich in der Einführung be-

findlichen Terminus „multiprofessionelle 

Teams“ als Oberbegriff weiterzuarbeiten, aber 

die zitierten Differenzierungen für die Analyse 

einzelner Modelle, vor allem aber für die Ver-

zahnung mit bestimmten Modellen der Kir-

chenentwicklung, zu nutzen (s. u., 5).7 

Warum haben multiprofessionelle 

Teams Konjunktur? 

Die Diskussion über multiprofessionelle Arbeit 

hat eine lange Tradition: Bereits 1975 nahm 

der Deutsche Bundestag die sogenannte Psy-

chiatrie-Enquete entgegen, in der explizit die 

Schaffung multiprofessioneller Teams vor-

schlagen wurde. Ihre Einrichtung wurde emp-

fohlen, um qualifiziert über eine „bedarfsge-

rechte“ Weiterleitung kranker Menschen in 

entsprechende Behandlungseinrichtungen 

entscheiden zu können („Assessment“). Die 

entsprechende Diagnostik sollte in einem 

„,multiprofessionellenʻ Team von Ärzten ver-

schiedener Fachgebiete, Psychologen, Sozial-

arbeitern und Krankenpflegepersonal“ stattfin-

den (Deutscher Bundestag 1975: 252). Auch in 

mehreren Gliedkirchen der EKD wurde im Zu-

ge der Kirchenreform der frühen 1970er Jahre 

die Arbeit in gemischt-professionellen Teams 

erprobt, die damals unter Bezeichnungen wie 

Gruppenpfarramt, Gesamtpfarramt oder erwei-

tertes Pfarramt firmierten (vgl. Behnken u. a. 

2011: 402; Roosen 1997: 122-130).8 

Warum scheint die Arbeit in multiprofessionel-

len Teams heute, mehr als vierzig Jahre später, 

eine neue Plausibilität zu bekommen? Warum 

die Renaissance einer Arbeitsform, die inner-

kirchlich zwar erprobt, aber in den seltensten 

Fällen weitergeführt wurde?9 Bei der Sichtung 

entsprechender konzeptioneller Äußerungen 

fallen zwei Ansatzpunkte auf. Der eine Ansatz-

6 Die Ev. Kirche in Westfalen greift ebenfalls eine aus dem 

Gesundheitswesen stammende Definition von Interprofessio-

nalität auf. Danach besteht Interprofessionalität in einer 

„Lehre und Tätigkeit, die zustande kommt, wenn Fachleute 

von mindestens zwei Professionen gemeinsam arbeiten und 

voneinander lernen im Sinne einer effektiven Kollaboration“, 

die zu Qualitätsverbesserungen im Output führt (BAG 2017: 

5, nach: EKvW 2020: 2). 

7 Wenn die Ev. Kirche in Westfalen unter „interprofessioneller 

Teamarbeit“ u. a. versteht, dass im Falle einer Vakanz „einer 

Gemeindepädagogin oder einem Diakon die Arbeit in Ar-

beitsfeldern mit pädagogischen, diakonischen oder auch 

verkündigenden Arbeitsfeldern zu übertragen“ (EKvW o. J.), 

dann steht hier tatsächlich die für die Interprofessionalität 

typische Kompetenzüberschneidung im Vordergrund.  

 multiprofessionell interprofessionell transprofessionell 

Akteur*innen aus meh-

reren Berufen 

nebeneinander an ver-

schiedenen Aufgaben 

… miteinander, unter 

Austausch ihrer professi-

onellen Perspektiven, an 

derselben Aufgabe 

… überschreiten im  

Miteinander ihre Rollen-

grenzen und handeln sie 

damit neu aus 

8 Damals handelte es sich um Pfarrteams, aber auch um 

Teams, die andere Berufsgruppen verantwortlich integrier-

ten (404 ff.).  

9 Ausnahme ist das Gemeinsame Pastorale Amt der Ev. Kirche 

im Rheinland, das in Anknüpfung an die ROSTA-Konzepte 

formuliert wurde.  
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punkt liegt beim kirchlichen Personal. Die Ar-

beit in multiprofessionellen Teams wird hier als 

Möglichkeit gesehen, um auf den aktuellen 

bzw. absehbaren Mangel an Pfarrpersonen zu 

reagieren – oder um Pfarrpersonen von der 

aktuellen Aufgabenfülle zu entlasten. Die Idee 

ist, den Mangel an Pfarrpersonen durch die 

Übertragung von Aufgaben an andere Berufs-

gruppen zu kompensieren (EKvW 2017b: 19 u. 

44)10 bzw.  die „Lebbarkeit“ des Pfarrberufs 

dadurch zu sichern, dass er in multiprofessio-

nelle Teams eingebettet wird (Bedford-Strohm 

2017: 154 u. 151). In diesem Zusammenhang 

wird auch eine Unterstützung durch „verbes-

serte Assistenz im Pfarrbüro und andere Ver-

waltungsentlastungen“ angemahnt; das Ziel 

ist, den Pfarrpersonen „zusätzliche Zeit für den 

Einsatz in der Seelsorge“ freizuhalten (ebd.: 

155).  

Damit knüpfen diese beiden Argumentationsli-

nien an aktuelle Probleme an, die vor allem die 

Berufsgruppe der Pastor*innen betreffen. Je 

höher die Bedeutung dieser Berufsgruppe ver-

anschlagt wird, umso dringlicher muss für den 

Mangel an Pfarrpersonen und die auch empi-

risch feststellbare Arbeitsbelastung (Schendel 

2017: 65-71; Stahl et al. 2019) Abhilfe geschaf-

fen werden. Damit eng verbunden ist die Per-

spektive, dass die Professionalität der verschie-

denen Berufe möglichst optimal zum Einsatz 

kommt. Was bei den Pastor*innen die bereits 

genannte Seelsorge ist, ist bei den Dia-

kon*innen z. B. die Kompetenz für den „Sozial-

raum“ (Albrecht 2019: 49, vgl. 48). Hier werden 

z. T. auch berufspolitische Positionierungen 

deutlich, wenn Pfarrvertretungen mit der 

Schaffung von Verwaltungsstellen die Hoff-

nung auf „mehr Zeit fürs Eigentliche“ verbin-

den (Matthaei 2018: 390)11 oder eine Reprä-

sentant*in der diakonisch-gemeindepädago-

gischen Berufe das Plädoyer für multiprofessi-

onelle Teams mit der Hoffnung verbindet, auf 

diese Weise eine aufs Pfarramt zentrierte 

„Organisationskultur“ in Richtung einer „Zu-

sammenarbeit auf Augenhöhe“ zu verändern 

(Albrecht 2019: 49).  

Die zweite Argumentationslinie setzt beim ak-
tuellen kirchlichen Auftrag an; multiprofessio-

nelle Teams werden in der Diskussion vielfach 

als Möglichkeit gesehen, das kirchliche Han-

deln zu optimieren. Orientierungspunkte, die 

in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen, 

sind z. B. „Zielgruppenorientierung und Men-

schennähe“ (Bedford-Strohm 2017: 156) oder 

die „Öffnung in den Sozialraum“, damit 

„Menschen die diakonische Kirche in ihrem 

Lebensumfeld wahrnehmen und sich ange-

sprochen fühlen“ (Albrecht 2019: 49). Diese 

Ausrichtung auf die „differenzierter geworde-

nen gesellschaftlichen Bedingungen kirchlicher 

Arbeit“ ist keineswegs neu; sie stand auch 

schon bei entsprechenden Überlegungen der 

Kirchenreform der 1970er Jahre Pate (Pohl 

2016: 21). 

Allerdings scheinen sich im Zeitvergleich zwei 

Bedingungen kirchlicher Arbeit verändert zu 

haben: Die (antizipierte) Ressourcenkrise, die z. 

B. 1970 der Motor für das weitreichende Ko-

operationsmodell des Raumordnungs- und 

Strukturausschusses der Evangelischen Kirche 

im Rheinland (ROSTA) darstellte (Roosen 1997: 

123), hat sich derweil verschärft und vielfach 

zur Schaffung größerer kirchlicher Einheiten 

und der Stärkung der mittleren Ebene geführt. 

Jetzt gibt es an vielen Stellen die Kooperati-

onsräume, die zurzeit des ROSTA noch etab-

liert werden sollten. Auch wenn sie immer 

noch Gegenwehr auslöst,12 scheint „überge-

meindliche Vernetzung“ (Bedford-Strohm 

2017: 156) jetzt realistischer als damals. Zu-

gleich ist innerkirchlich, aber auch gesamtge-

sellschaftlich das Bewusstsein für die Komple-
xität gesellschaftlicher Prozesse gewachsen.  

So wird bei der aktuellen Literatur zu multipro-

fessionellen Teams im Bildungsbereich auf die 

wachsende Komplexität der Herausforderun-

gen und Aufgaben hingewiesen: Inklusion, 

Ganztagsbetrieb mit Nachmittagsangeboten, 

individuelle Förderkonzepte machten, so wird 

betont, den Unterricht „zur gemeinsamen Auf-

gabe im multiprofessionellen Team“ (Schäfer 

et al. 2017: 32). In bemerkenswerter Parallelität 

leiten auch Konzepte der Agilität ihre Forde-

rung nach „cross-funktionale[n] Teams“ von 10 Explizit genannt werden hier Gemeindepädagog*innen bzw. 

Diakon*innen. 

11 Eine grundlegende Skepsis gegenüber multiprofessionellen 

Teams findet sich bei Kittel 2020.  

12 Vgl. Gisela Kittels aktuelle Kritik an „Großgebilde[n]“ (Kittel 

2020).  
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der Beobachtung gestiegener Komplexität ab. 

Die Überzeugung ist hier: „Komplexität kann 

gemeinsam von verschiedenen Fachpersonen, 

Blickwinkeln und Ebenen bearbeitet werden“, 

am besten in einem „Experimentiermodus“, bei 

dem am Anfang oft nicht klar ist, „worin das 

gute Ende besteht“ (Levesque/Vonhof 2018: 

19).  

Aber worin besteht der Zusammenhang zwi-

schen der vielberufenen Komplexität und der 

Arbeit in multi- bzw. interprofessionellen 

Teams? Der Soziologe Armin Nassehi leitet die 

Notwendigkeit interprofessioneller Arbeit und 

einer entsprechenden „Kompetenz für unter-

schiedliche Logiken“ direkt aus der Komplexi-

tät moderner Systeme ab. Er rekurriert auf die 

Systemtheorie, der zufolge diese Komplexität 

das Ergebnis der „funktionale[n] Differenzie-

rung“ ist. Zu ihren wesentlichen Kennzeichen 

gehören die „Multiplikation von Perspektiven“ 

und die „gleichzeitige Wechselwirkung“ unter-

schiedlicher Faktoren, die an die Stelle der 

„seriellen Kausalität“ tritt (Nassehi 2019: 119; 

vgl. Nassehi 2018: 106-113). Diese Komplexität 

hat nach Nassehi erhebliche Folgen für profes-

sionelles Handeln: Anstelle linearer Steuerung 

verlangen „komplexe Systeme indirekte Steue-

rungsstrategien“ und ein „Schnittstellen-

management“, das nicht durch „Kontrolle“, 

sondern durch die Fähigkeit zur „Übersetzung“ 

geprägt ist (Nassehi 2016: 5). Damit ist eine 

„Kompetenz für unterschiedliche Logiken“ ge-

meint, die Nassehi offensichtlich genauso wie 

die interprofessionellen Teams als eine Chance 

versteht, um Komplexität bewusst in das Sys-

tem zu integrieren (ebd.: 8). Das Ziel ist, die 

externe Komplexität bearbeitbar zu machen. 

Diese Expertise für unterschiedliche Logiken 

und „Perspektivendifferenz“ ist deshalb rele-

vant, weil nach Nassehi „alle gesellschaftlichen 

Themen mehrfachcodiert“, also durch unter-

schiedliche Perspektiven geprägt sind (ebd.: 8 

u. 5). Darum geht der Soziologe schließlich so-

weit, den Abgesang auf die „alte[n] Eliten“ an-

zudeuten: Als „versäulte Teileliten“ von Ex-

pert*innen mit „genaue[m] Entscheidungswis-

sen“ werden sie der aktuellen Komplexität 

kaum noch gerecht. Er lässt keinen Zweifel da-

ran, dass der Interprofessionalität die Zukunft 

gehört – als Haltung und auch in der konkre-

ten Form von entsprechenden Teams (ebd.: 8).  

Soweit der Soziologe Armin Nassehi. Sehr ein-

dringlich hat der Theologe Steffen Schramm 

solche systemtheoretischen Überlegungen 

aufgegriffen13 und den aktuellen Verände-

rungsprozess der evangelischen Landeskirchen 

analysiert. Er sieht die Kirchen seit den 1990er 

Jahren auf dem Weg von der „Differenzie-

rungsphase“ zur „Integrations- und Assoziati-

onsphase“ (Schramm 2015: 476). War die Dif-

ferenzierungsphase durch das additive Neben-

einander gemeindlicher und funktionaler Ar-

beitsfelder und den „innerkirchlichen Nachbau 

gesellschaftlicher Differenzierung“ (Schramm 

2015: 504) geprägt, so ist das Netzwerk das 

Paradigma der aktuellen „Integrations- und 

Assoziationsphase“. Das gilt innerkirchlich für 

die Vernetzung der einzelnen Arbeitsfelder 

(Integration), aber nicht für die Kooperation 

„mit nichtkirchlichen Gruppen/Organisatio-

nen“ („Assoziation“, ebd.: 523). Für Schramm 

ist der Übergang zur Netzwerkorganisation ein 

geeigneter Weg, um angesichts der aktuellen 

Mitglieder- und Ressourcenentwicklung und 

einer „erhöhten Umweltdynamik“ (ebd.: 490) 

sinnvolle strukturelle Anpassungen vorzuneh-

men. 

Interessant ist nun, dass Schramm mit ganz 

ähnlichen Argumenten wie Nassehi für die 

Etablierung multiprofessioneller Arbeitsgrup-

pen plädiert, und zwar gerade im Bereich der 

kirchlichen Leitung. Auch er hält „konsekutiv-

lineare“ und versäulte Entscheidungsprozesse 

für ungeeignet, um unterschiedliche Perspekti-

ven zu integrieren (ebd.: 617). Deshalb spricht 

er sich für die Bildung multiprofessioneller Ar-

beitsgruppen aus, die ihre Aufgaben „iterativ-

zirkulär“ bearbeiten (ebd.: 629) und so der er-

höhten Umweltdynamik gerecht werden sol-

len. Solche „multiprofessionellen Crews“ 

schlägt er aber auch für die operative Arbeit, z. 

B. in den funktionalen Diensten, vor (ebd.: 

782). Das Ziel ist, so den Abschied vom 

„Einzelkämpfertum[.] des Parochialmodells“ 

und vom rein „funktionalen Spezialistentum“ 

einzuleiten. Ausdrücklich hält Schramm fest, 

dass zu diesen „Crews“ auch Ehrenamtliche 

gehören können (ebd.). 

13 Unter Rückgriff auf das St. Galler Managementmodell.  
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Diese Vorschläge machen deutlich: Der Ge-

danke multiprofessioneller Kooperation birgt 

erhebliches Innovationspotential, das gilt für 

Kirchenämter und Konsistorien genauso wie 

für die operative Ebene an der kirchlichen Ba-

sis. Darum lohnt sich ein Blick auf die Gliedkir-

chen der EKD: Welche Regelungen und Projek-

te multi- bzw. interprofessioneller Zusammen-

arbeit gibt es aktuell?   

Ein Blick in die EKD-Gliedkirchen: 

Welche Konzepte gibt es? 

Bereits eine oberflächliche Internetrecherche14 

ergibt, dass fast alle Gliedkirchen der EKD das 

Thema der multi- bzw. interprofessionellen 

Zusammenarbeit „auf dem Schirm“ haben.15 In 

vielen Gliedkirchen wird diese Form der Zu-

sammenarbeit als relevantes Zukunftsthema 

diskutiert; das reicht von eher allgemeinen An-

regungen und Überlegungen16 bis zur konkre-

teren Ankündigung von entsprechenden Expe-

rimenten.17 Für unseren Zusammenhang sind 

allerdings die Konzepte relevant, in denen die 

multi- bzw. interprofessionelle Zusammenar-

beit bereits ganz konkrete Gestalt gefunden 

hat. Entsprechende Konzepte liegen inzwi-

schen aus einer Reihe von Gliedkirchen vor; 

einige dieser Konzepte gehen tatsächlich noch 

auf Anregungen der Kirchenreform aus den 

1970er Jahren zurück. Es lohnt sich, einen ge-

naueren Blick auf einige besonders markante 

Projekte und Strukturen zu werfen. Auf diese 

Weise kann auch eine Typologie aktueller mul-

ti- bzw. inter- oder auch transprofessioneller 

Zusammenarbeit gewonnen werden. 

Strukturen freiwilliger Kooperation: das Ge-

meinsame Pastorale Amt und das Pilotpro-

jekt „Interprofessionelle Teams“ 

Die ersten beiden Beispiele führen uns in die 

Ev. Kirche im Rheinland und in die Ev. Kirche 

von Westfalen. Hierbei handelt es sich um 

Strukturen optionaler, also freiwilliger Koope-

ration. Das älteste noch praktizierte Modell 

multi- bzw. interprofessioneller Zusammenar-

beit ist das Gemeinsame Pastorale Amt 
(GPA), das 2005 in der Ev. Kirche im Rheinland 

eingeführt wurde. Mit diesem Konzept wurden 

Impulse des bereits erwähnten ROSTA aufge-

griffen und weiterentwickelt; die in den 1990er 

Jahren formulierte Idee galt der „Integration 

des Pfarramtes ins gesamte Mitarbeitergefü-

ge“. Das erklärte Ziel war, durch die „konzilia-

re“ Bündelung der „Vielfalt von Kompetenzen“ 

die gemeindliche Arbeit so zu fördern, um 

dem Kontext einer „differenzierten und hoch 

spezialisierten Gesellschaft“ gerecht zu werden 

(EKiR 2005c, zit. nach Ruddat 2009: 51). Konk-

ret ist das GPA, das 2005 nach einer Testphase 

per Kirchengesetz etabliert wurde, eine Struk-

tur zur gleichberechtigten Teamarbeit von 

Pfarrer*innen und Mitarbeiter*innen mit diako-

nisch-gemeindepädagogischer Qualifikation 

(Diakon*innen, Gemeindehelfer*innen18, Ge-

meindepädagog*innen), siehe Abbildung 1. 

Diese Teams sind mit „Aufgaben des Pfarram-

tes aus den Bereichen Verkündigung, Seelsor-

ge, Bildung, Diakonie oder Leitung beauftragt“ 

und leiten „in Gemeinschaft mit den anderen 

Mitgliedern des Presbyteriums […] die Kirchen-

gemeinde.19 Dabei können auch Mitarbeiten-

de, die nicht Pfarrer*innen sind, die Leitung 

des Presbyteriums, also des gemeindeleiten-

den Gremiums, übernehmen (Kirchengesetz 

über das Gemeinsame Pastorale Amt, § 6 (2)). 

Bemerkenswert ist noch, dass diese Mitarbei-

tenden aus dem diakonisch-gemeindepädago-

gischen Bereich für die Zeit ihres Einsatzes in 

einem GPA eine Gehaltsanhebung erhalten.20  

Dieses Konzept des GPA war bei seiner Etab-

lierung ausdrücklich mit einer „multiprofes-

sionell[en]“ Intention verbunden (EKiR 2005a: 

441). Dies entsprach nicht nur der Einsicht in 

die Überlegenheit „multiprofessioneller 

14 Onlinerecherche nach den Stichworten: „multiprofessionell / 

interprofessionell / transprofessionell“ in Verbindung mit 

den Namen der 20 EKD-Gliedkirchen. In Verbindung mit 

dem Stichwort „transprofessionell“ gab es keinen Treffer. 

(Stand 07.09.2020). 

15 Nur fünf Gliedkirchen weisen bei der sicher nicht erschöp-

fenden Recherche keine Ergebnisse auf. 

16 Hannover, Nordkirche.  

17 Oldenburg https://www.kirche-oldenburg.de/kirche-

gemeinden/synode/1248-synode/donnerstag-21-november-

2019.html#c41205 (Stand 07.09.2020)  

18 Heute: Mitarbeitende mit missionarischer Ausbildung (Hin-

weis Nicole Ganss, Referentin für Mitarbeitende in der EKiR, 

07.09.2020).  

19 Neufassung 2020: EKiR 2020: LS 2020 Drucksache 5, § 1 (1).  

20 Anhebung auf Gehaltsgruppe 12 (Allgemeiner Entgeltgrup-

penplan zum BAT-KF, Anlage 1, www.kirchenrecht-

ekir.de/document/3880).   

https://www.kirche-oldenburg.de/kirche-gemeinden/synode/1248-synode/donnerstag-21-november-2019.html#c41205
https://www.kirche-oldenburg.de/kirche-gemeinden/synode/1248-synode/donnerstag-21-november-2019.html#c41205
https://www.kirche-oldenburg.de/kirche-gemeinden/synode/1248-synode/donnerstag-21-november-2019.html#c41205
http://www.kirchenrecht-ekir.de/document/3880
http://www.kirchenrecht-ekir.de/document/3880
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Teams“ (EKiR 2005a: 449), sondern auch be-

stimmten theologischen Prämissen (Pfarramt 

als „gemeinsam aufgetragene[r] Zeugnis-

dienst“, Hierarchieverzicht nach Barmen IV; vgl. 

Kirchengesetz über das Gemeinsame Pastorale 

Amt, Präambel). Umso bemerkenswerter ist, 

dass die Teams in der Konzeption von 2005 

auf bestimmte Berufsgruppen beschränkt wur-

den, nämlich auf die Pfarrer*innen und ordi-

nierte Angehörige der diakonisch-gemeinde-

pädagogischen Berufe. Hier war es die im 

Rheinland übliche Ordinationspraxis, die die 

„Gleichrangigkeit“ im gemeinsamen Pfarramt 

ermöglichte. Diese Engführung auf ordinierte 

Mitarbeitende wurde Anfang 2020 im Zuge 

einer „Weiterentwicklung“ des GPA revidiert 

(EKiR 2020b: 5): Nach der aktuellen Fassung 

des entsprechenden Kirchengesetzes ist die 

Ordination nur noch die Voraussetzung für die 

Mitarbeit in den Bereichen Verkündigung und 

Seelsorge (Kirchengesetz über das Gemeinsa-

me Pastorale Amt, § 2 [2] neu). Dagegen wer-

den die Bereiche Bildung, Diakonie und Lei-

tung für nichtordinierte Berufsgruppen geöff-

net; die Rede ist von Gemeindemanager*innen 

oder Personen, die „multiplikatorische Ehren-

amtskoordination“ übernehmen. Mit dieser 

Änderung sollten Kirchengemeinden „größere 

Variationsmöglichkeiten“ eingeräumt werden 

(EKiR 2020b: 5 f.).  

Das GPA ist ein interessantes Modell multipro-

fessioneller Kooperation, das nach wie vor auf 

Freiwilligkeitsbasis operiert (Beschlussfassung 

durch Presbyterium nach Anhörung durch Ge-

meindeversammlung). Durch die aktuelle Wei-

terentwicklung ist der Weg zu einer tatsächlich 

multiprofessionellen Ausgestaltung geschaffen 

worden, die auch neueren Berufsprofilen of-

fensteht21 und sie in eine weithin gleichbe-

rechtigte Zusammenarbeit einbezieht. Konzep-

tion und dokumentierte Praxis gehen in Rich-

tung einer interprofessionellen Arbeit, bei der 

sich die Kompetenzen tatsächlich auch über-

Abbildung 1: Ev. Kirche im Rheinland: Gemeinsames Pastorales Amt. Quelle: Verfasser 

21 Nach der aktuellen Regelung ist eine kirchliche, etwa ge-

meindepädagogische oder diakonische, Ausbildung nicht 

mehr erforderlich (Auskunft Nicole Ganss, EKiR, 07.09.2020).  
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schneiden (vgl. Pohl 2016: 24; EKiR 2005a: 

448). Wenn dabei bestehende Pfarrrollen 

überschritten werden, lässt sich auch von einer 

transprofessionellen Zusammenarbeit spre-

chen. 

Zurzeit gibt es in der Ev. Kirche im Rheinland 

elf Kirchengemeinden, die nach dem Modell 

GPA arbeiten.22 Damit ist dieses Modell eine 

Option, die nur von einer Minderheit der 668 

Kirchengemeinden in der EKiR gewählt wurde 

(EKiR 2020a: 22). Dieses Modell setzte bis zur 

aktuellen Neugestaltung eine entsprechende 

Gemeindegröße und Personalausstattung 

(mindestens eine ganze Pfarrstelle plus x wei-

tere Stellenanteile)23 voraus. Wichtiger für die 

Akzeptanz dürfte aber der erwartete Benefit 

sein – und die kulturelle Bereitschaft, sich für 

eine entsprechende Änderung des Verständ-

nisses des Pfarramts zu öffnen. Dieser Benefit 

dürfte durch die aktuelle Öffnung für weitere 

Berufe gesteigert worden sein.24  

Ein weiteres optionales Modell interprofessio-

neller Zusammenarbeit stammt aus der Ev. Kir-

che von Westfalen. Seit 2016 wurde hier ein 

Pilotprojekt „Interprofessionelle Teams“ 

aufgelegt (siehe Abbildung 2). Das erklärte Ziel 

ist, „zukunftsfähige Formen der Zusammenar-

beit zwischen dem Pfarrdienst und den ande-

ren Ämtern und Diensten der Kirche zu erpro-

ben“ (EKvW 2017c: 2).25 Zwei Ausgangspunkte 

für diese Erprobungen werden skizziert. Der 

erste Ausgangspunkt ist die Vakanz einer 

22 Auskunft Ganss, EKiR, 07.09.2020. 

23 Nach der Gesetzesänderung von 2020 wurde auch die Er-

richtung eines GPA ermöglicht, wenn eine Gemeinde nur 

über eine halbe Pfarrstelle verfügt (Kirchengesetz über das 

Gemeinsame Pastorale Amt, § 2 [4] neu).  

Abbildung 2: Ev. Kirche in Westfalen: Pilotprojekt „Interprofessionelle Teams“. Quelle: Verfasser 

24 Fünf der elf GPAs wurden in den vergangenen drei Jahren 

eingerichtet. In diesem Jahr kam es bislang zu keiner Neuein-

richtung, aber zu mehreren Anfragen (Auskunft Ganss, EKiR, 

07.09.2020).  

25 Inzwischen ist geplant, das Projekt in den „Regelbetrieb“ zu 

überführen (Auskunft Pfr. Michael Westerhoff, Ev. Kirche von 

Westfalen, 01.09.2020).  



SEITE 10 

 

 

 

© Sozialwissenschaftliches Institut der EKD 

Pfarrstelle: Wenn eine Pfarrstelle mangels Be-

werber*innen absehbar nicht wiederbesetzt 

werden kann oder aufgrund veränderter 

Schwerpunkte nicht wiederbesetzt werden soll, 

können die Personalmittel für „eine andere 

Berufsgruppe verwendet“ werden (ebd.: 3). Der 

zweite Ausgangspunkt ist die konzeptionelle 

Neuaufstellung eines Arbeitsbereichs: „Zusätz-

lich zu bereits vorhandenen Pfarrstellen oder 

anderen Stellen“ kann dann die Zusammenset-

zung des Teams durch eine Stellenbesetzung 

interprofessionell verändert bzw. erweitert 

werden (ebd.). In beiden Fällen sind einzelne 

oder mehrere Kirchengemeinden im Blick; im 

Unterschied zum GPA wird hier also die Ko-
operation von Kirchengemeinden explizit er-

wähnt.  Interessant ist zudem, welche Gruppen 

als mögliche Partner*innen für die Teambil-

dung genannt werden. Genauso wie bei der 

Aktualisierung des GPA ist das Konzept nicht 

nur auf die Pfarrer*innen und diakonisch-

gemeindepädagogischen Mitarbeiter*innen 

beschränkt; vielmehr werden hier auch 

„Angehörige[.] weiterer Berufsgruppen“ und 

Ehrenamtliche erwähnt (ebd.).  

Auch wenn hier für die Entwicklung der Teams 

ein weiter Raum eröffnet wird, zeigt die bishe-

rige Erfahrung, dass die Kooperation von Pfar-

rer*innen und diakonisch-gemeindepädagogi-
schen Mitarbeiter*innen im Vordergrund steht. 

In zwölf von 14 Teams, die zurzeit im Rahmen 

des Projekts begleitet werden (Stand August 

2020), „arbeiten Gemeindepädagoginnen und 

Gemeindepädagogen mit stärker verkündigen-

den und seelsorgerlichen Schwerpunkten“. In 

zwei weiteren Projekten „werden die Pfarrper-

sonen durch sog. ,Gemeindemanagerinnen 

bzw. -managerʻ mit stärker organisatorischen 

Aufgaben ergänzt“ (EKvW 2020: 3). 

Diese Zusammensetzung der Teams geht in 

jedem Einzelfall auf konzeptionelle Überlegun-

gen zurück (ebd.: 3). Allerdings zeigt die Vor-

geschichte des Pilotprojekts, dass den Ge-

meindepädagog*innen in der Personalplanung 

der Ev. Kirche in Westfalen eine besondere 

strategische Rolle zukommt. Während die Kir-

chenleitung gerade für die ländlichen Räume 

„Engpässe der Versorgung mit Pfarrerinnen 

und Pfarrern“ erwartet (EKvW 2017b: 19), ist 

die Entwicklung bei den Gemeindepäda-

gog*innen immer noch durch eine gewisse 

„demografische Stabilität“ geprägt, und gera-

de diese Stabilität wird als „besondere Chance 

für die Entwicklung von Teams und Dienstge-

meinschaften“ herangezogen (ebd.: 44). Damit 

laufen in der Begründung für das Pilotprojekt 

zwei unterschiedliche Argumentationen ne-

beneinanderher. Auf der einen Seite steht die 

demographische Entwicklung, die den ver-

stärkten Einsatz von diakonisch-gemeindepä-

dagogischen Mitarbeitenden in solchen inter-

professionellen Teams nahelegt. Auf der ande-

ren Seite steht eine inhaltliche Argumentation, 

die einen „neuen Personalmix“ begrüßt, „in 

dem jede Berufsgruppe ihre Fachlichkeit zur 

Stärkung der Aufgabenerfüllung und der 

Dienstgemeinschaft einbringt, wie sie in Bar-

men IV beschrieben ist“ (ebd.: 43). Hier zeigen 

sich Spannungen, die der aktuellen Situation 

geschuldet sind. Im Sinne einer breiten Spanne 

von Pilotprojekten und Arbeitsformen er-

scheint jedoch zweierlei sinnvoll: eine aus-

drückliche Ermutigung zur stärkeren Diversifi-

zierung der Teams (weitere Berufsgruppen, 

Ehrenamtliche) sowie eine deutlichere Operati-

onalisierung des Konzepts interprofessioneller 

Zusammenarbeit (eine erste Definition liegt 

bislang nur unveröffentlicht vor, EKvW 2020: 

2). 

Der Vergleich der beiden Projekte zeigt: Als 

Pilotprojekt sind die „interprofessionellen 

Teams“ deutlich offener konturiert als das 

GPA. Als Gestaltungsmöglichkeit ist die Team-

rolle für Ehrenamtliche genauso im Blick wie 

die Kooperation zwischen Gemeinden; damit 

ist auch der Horizont der aktuellen Struktur-

veränderungen präsent. In das Statusgefüge 

der Mitarbeitenden wurde bislang nicht ein-

griffen; jedoch zeigt eine erste Evaluation, dass 

unter anderem bei der Mitgliedschaft in Lei-

tungsgremien und bei der Anpassung von ta-

riflichen Eingruppierungen Klärungsbedarf be-

steht (EKvW 2020: 4). Dagegen gehörte der 

Hierarchieabbau von vornherein zu den be-

sonderen Merkmalen des GPA; dieses Konzept 

hat jedoch auch nach seiner Revision aus-

schließlich berufliche Mitarbeiter*innen vor 

Augen. 
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Obligatorisch in der Gemeinde, fakultativ in 

der Region: die Dienstgruppen der Ev. Kir-

che in Baden 

Während die beiden Modelle aus Westfalen 

und dem Rheinland optional ausgelegt sind, 

weist das Modell der Dienstgruppen, das 2014 

in Ev. Kirche in Baden eingeführt wurde, eine 

deutlich höhere Verbindlichkeit auf (siehe Ab-

bildung 3). Die Regelung sieht vor, „dass im-

mer dann, wenn mehrere Personen auf Pfarr- 

oder Gemeindediakonenstellen in der Gemein-

de tätig sind, automatisch eine sog. Dienst-

gruppe der Beteiligten entsteht“ (EKiBa 2017: 

11). Dagegen ist die Einrichtung überparochia-

ler (also gemeindeübergreifender) Dienstgrup-

pen oder von Dienstgruppen auf Ebene eines 

Kirchenbezirks fakultativ, also in Form einer 

Kann-Bestimmung geregelt (Rechtsverord-

nung zur Zusammenarbeit in Dienstgruppen, 

§§ 4 u. 6).  

Was sind die Aufgaben einer solchen Dienst-

gruppe, und wie ist sie zusammengesetzt? Am 

detailliertesten sind die Regelungen für die 

gemeindliche Ebene. Der Kern einer solchen 

Dienstgruppe sind die Gemeindepfarrer*innen 

und Gemeindediakon*innen, aber ähnlich wie 

beim GPA ist auch hier die Erweiterung um 

andere Mitarbeiter*innen möglich, jedenfalls 

dann, wenn sie auf landeskirchlichen Stellen 

arbeiten. Im Blick sind hier Kirchenmusi-

ker*innen, Seelsorger*innen in Krankenhäusern 

oder Gefängnissen oder Religionslehrer*innen 

(EKiBa 2017: 12). Hier wird über das Konzept 

der Dienstgruppen eine Verzahnung von paro-

chialer und funktionaler Arbeit möglich, die 

nach dem Willen der Landeskirche künftig 

noch verstärkt werden soll (Landesbischof Cor-

nelius-Bundschuh in EKiBa 2018: 14). Damit 

geht dieses Modell einen Schritt weiter als das 

Pilotprojekt der Ev. Kirche in Westfalen, indem 

auf Ebene der Mitarbeitenden die Versäulung, 

also das Silodenken zwischen den verschiede-

nen Arbeitsformen, aufgelöst werden soll.  

Interessant sind auch die Regelungen zur Auf-

gabenverteilung. Ein gemeinsamer Dienstplan 

soll sich an den „spezifischen Berufsprofile[n] 

Abbildung 3: Ev. Kirche in Baden: das Modell der Dienstgruppen. Quelle: Verfasser 
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und -kompetenzen der beteiligten Mitglieder“ 

orientieren, aber zugleich eine abgestimmte 

Arbeit ermöglichen (Dienstgruppen-RVO, § 7 

(1)). Aufgabenbereiche, die gesondert geregelt 

sind, sind die Pfarramtsverwaltung sowie die 

Koordination und Organisation der Dienst-

gruppe. Während die letztgenannte Aufgabe 

„turnusgemäß zwischen allen Mitgliedern der 

Dienstgruppe wechselt“ (EKiBa 2017: 18), liegt 

die Pfarramtsverwaltung bei den Pfarrperso-

nen bzw. bei den Gemeindediakon*innen. Da-

bei wird die Pfarramtsverwaltung sehr weit ge-

fasst: Sie beinhaltet nicht nur die konkreten 

Verwaltungsaufgaben, sondern auch konkrete 

Aufgaben der Leitung (Vorgesetztenfunktion 

für Sekretariatskräfte) und Repräsentation 

(„Ansprechpartner des Pfarramtes in der Öf-

fentlichkeit“ und gegenüber kirchlichen Mitar-

beitenden) (Dienstgruppen-RVO, § 9). 

Dieses Modell der Dienstgruppen steht in der 

Tradition der multiprofessionellen Arbeit, die 

in der Ev. Kirche in Baden seit den 1970er Jah-

ren praktiziert wird. Aktuell gibt es in der be-

treffenden Kirche ca. 200 parochiale Dienst-

gruppen, „die überparochialen sind gerade 

erst am Entstehen“.26 Bemerkenswert an die-

sem Konzept ist, dass es auf Gemeindeebene 

eine verbindliche Kooperationsstruktur etab-

liert, die offen für gemeindliche Kooperations-

strukturen und die Verzahnung von parochia-

ler und funktionaler Arbeit ist und es zugleich 

ermöglicht, dass Gemeindepädagog*innen als 

potentielle Gesichter der Gemeinde bzw. des 

Pfarramts fungieren. Das erinnert an das GPA 

der Ev. Kirche im Rheinland, wo das Pfarramt 

ebenfalls als gemeinsame Aufgabe verschiede-

ner Berufsgruppen verstanden wird. 

Allerdings ist der mit den Dienstgruppen in-

tendierte Prozess noch längst nicht abge-

schlossen. Das gilt nicht nur in Bezug auf die 

überparochiale Zusammenarbeit, sondern of-

fensichtlich auch mit Blick auf die Kooperation 

in den bestehenden Dienstgruppen. Hier 

scheint die „Klärung von Zuständigkeit und 

Verantwortung“ eine bleibende Aufgabe zu 

sein, damit die Arbeit in „multiprofessionellen 

Dienstgruppen“ als „hilfreich und entlastend“ 

erlebt wird. In der Diskussion ist außerdem die 

Übertragung von Assistenz- bzw. Geschäfts-

führungsaufgaben an professionelle Kräfte, um 

die Pfarrer*innen und Gemeindepäda-

gog*innen für ihre Kerntätigkeiten zu entlasten 

(Landesbischof Cornelius-Bundschuh in EKiBa 

2018: 14). Hier zeichnet sich eine weitere Pro-

fessionalisierung ab. Damit sind wir bei einem 

Kennzeichen des Dienstgruppenmodells: Es ist 

auf die beruflichen Mitarbeiter*innen bezogen; 

eine mögliche Rolle von Ehrenamtlichen in den 

Dienstgruppen wird nicht thematisiert. 

Multiprofessionelle Zusammenarbeit als 

Teil der Kirchenentwicklung: Beispiele aus 

den Kirchen in Bayern und Anhalt 

Abschließend sollen hier noch zwei Beispiele 

vorgestellt werden, in denen die multiprofessi-

onelle Zusammenarbeit ganz dezidiert als Teil 

der Kirchenentwicklung konzipiert ist. Das ers-

te Beispiel stammt aus der Ev.-luth. Kirche in 

Bayern. Hier ist der Berufsbildprozess 

„Miteinander der Berufsgruppen“ (MdB) in-

teressant, der schließlich eine enge Verzah-

nung mit dem Kirchenentwicklungsprozess 

„Profil und Konzentration“ (PuK) erfahren hat 

(siehe Abbildung 4). Der Berufsbildprozess 

wurde 2016 im Anschluss an den Pfarrbildpro-

zess der Ev.-luth. Kirche in Bayern gestartet 

(Bubmann 2019: 147). Der Kirchenentwick-

lungsprozess PuK startete etwa zeitgleich, und 

in beiden Prozessen spielt die Arbeit multipro-

fessioneller Teams eine wesentliche Rolle. 

Wie wird die multiprofessionelle Arbeit hier 

profiliert? Kennzeichnend für den Kirchenent-

wicklungsprozess PuK ist, dass er die kirchliche 

Organisation und ihre Ressourcen strikt auf 

den Auftrag der Kirche und die Lebensräume 

und die Lebenssituation der Menschen aus-

richten möchte (ELKB 2019a: 6). Um in den Le-

bensräumen der Menschen, im Sozialraum, 

relevant präsent zu sein, soll das kirchliche 

Handeln in „Handlungsräumen“27 organisiert 

werden, die „nicht mit den bisherigen Pla-

26 Schriftliche Auskunft KR Dr. Jörg Augenstein, 01.08.2019.  

27 Heute wird die Formulierung in der Ev.-luth. Kirche in Bayern 

so verstanden, dass die Handlungsräume nicht zwangsläufig 

mit den bisherigen Planungsgrößen übereinstimmen müs-

sen. Vor Ort soll die Freiheit gegeben werden, das kirchliche 

Leben so zu gestalten, dass es den ggf. veränderten Lebens-

situationen besser entspricht (schriftliche Auskunft aus dem 

Projektbüro PuK, 03.09.2020).  
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nungsgrößen (Regionen, Subregionen, Deka-

natsbezirken) übereinstimmen“ müssen (ELKB 

2017: 15). Diese Handlungsräume sollen PuK 

zufolge der Aktionsraum von multiprofessio-

nellen Teams sein: „In Handlungsräumen ar-

beiten multiprofessionelle Teams. Die Zusam-

mensetzung der Professionen richtet sich nach 

den Erfordernissen der Handlungsräu-

me“ (ebd.: 18). Klar wird gerade mit Blick auf 

ländliche Regionen oder die Diasporasituation 

formuliert: „Rein pfarrerzentriertes Denken 

führt in Aporien“. Zugleich wird der Blick auf 

das Engagement von Ehrenamtlichen geöffnet: 

„Es wird zu klären sein, inwieweit 

das ,vereinbarte Ehrenamtʻ hier planungs- und 

gestaltungsrelevant werden könnte“ (ebd.: 

18).28  

Der hier durchgeführte Ansatz beim kirchli-

chen Auftrag und beim Sozialraumbezug hat 

für das Arbeiten in multiprofessionellen Teams 

klare Konsequenzen; das zeigen auch die wei-

teren Überlegungen aus dem PuK-Prozess und 

dem Berufsbildprozess MdB. Ein abgestimm-

tes, vernetztes Arbeiten in den Handlungsräu-

men ist selbstverständlich; entsprechende 

„Kompetenzen und Qualifikationen“ sollen ge-

fördert und durch „Zielvereinbarungen“ abge-

sichert werden (ELKB 2019a: 55). Geklärt wer-

den sollen die Qualifikationen „für die Leitung 

von (multi-)professionellen Teams in Pfarreien 

(Gestaltungsräumen), Dekanatsbezirken und 

Einrichtungen und Diensten“ (ebd.: 57). Hier 

wird deutlich, dass an einer bestimmten Kultur 
der Zusammenarbeit gearbeitet werden soll. 

Dazu gehört auch das Plädoyer für berufsüber-

greifende Ausbildungsmodule sowie für die 

Entwicklung von „Modellen“ gelingender Ko-

operation in multiprofessionellen Teams (ebd.: 

56).  

Ein weiterer Strang der Überlegungen geht 

28 Vereinbartes Ehrenamt bedeutet hier: eine ehrenamtliche 

Tätigkeit, die mit Rechten und Pflichten einen festen Platz in 

den kirchlichen Strukturen hat (z. B. als Prädikant*in) (Schmid 

2019).  

Abbildung 4: Ev. Kirche in Bayern: Multiprofessionalität in den Prozessen MdB und PUK. Quelle: Verfasser, tw. nach ELKB 2019a: 5  
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von der Bedarfsraumorientierung aus: Die bis-

herige Versäulung der unterschiedlichen Be-

rufsgruppen soll wenigstens partiell flexibili-

siert werden; für 20 % der Stellen wird eine 

„berufsübergreifende Ausschreibung und Be-

setzung“ vorgeschlagen (ebd.: 61). Zudem soll 

es möglich sein, bei der langfristigen Vakanz 

von Stellen nicht nach Berufsgruppe, sondern 

nach „Qualifikation und dem Berufsprofil“ zu 

besetzen (ELKB 2017: 19). In solchen Öff-

nungsklauseln schlägt sich – ähnlich wie in der 

Ev. Kirche von Westfalen – freilich auch die 

absehbare demographische Entwicklung nie-

der (vgl. ELKB 2019a: 60). Zudem zeigt sich der 

Wunsch nach einer Flexibilisierung beruflicher 

Versäulung darin, dass „verschiedenste, auch 

berufsübergreifende Weiterqualifizierungswe-

ge“ eröffnet werden sollen (ebd.: 61); hier wird 

die Öffnung für berufsbiografische Spurwech-

sel und damit ebenso wie bei der berufsüber-

greifenden Ausschreibung eine transprofessio-

nelle Offenheit deutlich.  

Soweit die Vorschläge und Anregungen aus 

beiden Prozessen. Auch wenn PuK ein längst 

noch nicht abgeschlossener Zukunftsprozess 

ist, zeigen die Vorschläge im Vergleich zu den 

bisher skizzierten Kooperationsmodellen aus 

anderen Gliedkirchen ein spezifisches Profil: 

Hier wird die Arbeit in multiprofessionellen 

Teams programmatisch mit einer auftrags- 

und sozialraumorientierten Ausrichtung ver-

bunden. Multiprofessionalität wird als Quer-

schnittsthema wahrgenommen; das reicht von 

der Ausbildung über die Arbeit in den Gestal-

tungsräumen bis zur multiprofessionalen Ge-

staltung von „Transformationsprozes-

sen“ (ELKB 2019b: 31). Dabei geht die Perspek-

tive auch über die beruflichen Mitarbeitenden 

hinaus und nimmt ausdrücklich Ehrenamtliche 

in den Blick. Die Versäulung der Berufsgrup-

pen soll nicht nur durch die Kooperation im 

Team, sondern auch durch überberufliche 

Stellenausschreibung und die Möglichkeit zum 

beruflichen Spurwechsel durchbrochen wer-

den. Damit zeigt sich die Möglichkeit einer 

transprofessionellen Personalentwicklung und 

eines entsprechenden Personaleinsatzes. 

Kennzeichnend für alle diese Überlegungen 

ist, dass sie im Unterschied zu den meisten 

anderen Konzepten nicht bei konkreten Struk-

turen ansetzen, sondern eine Kultur im Blick 

haben. Sie soll sich auf allen kirchlichen Ebe-

nen (weiter-)entwickeln, bedarf dazu natürlich 

der strukturellen Abstützung. 

Ein zweites Modell, das multiprofessionelle 

Zusammenarbeit als festen Bestandteil der Kir-

chenentwicklung konzipiert, ist das Verbund-

system der Evangelischen Landeskirche in An-

halt, siehe Abbildung 5. In dieser Landeskirche 

hat die Synode 2018 einen umfassenden 

„Transformationsprozess“ eingeleitet (ELA 

2019b), der die Schaffung von gemeindlichen 
Arbeitsgemeinschaften und „Mitarbeiter-
verbünden“ vorsieht. Mit den Arbeitsge-

meinschaften, zu deren Bildung die auto-

nom bleibenden Kirchengemeinden ein-

geladen sind, soll die bisherige Regiona-

lisierung fortgesetzt werden. In diesen 

Arbeitsgemeinschaften sollen die Mitar-

beiterverbünde arbeiten, die von vornhe-

rein multiprofessionell gedacht sind und 

„zu denen jeweils die Bereiche Pfarr-

dienst, Gemeindepädagogik, Kirchenmu-

sik, Verwaltung und Diakonie gehören“ 

sollen (ELA 2017b).  

Bei der Bildung dieser Arbeitsgemein-

schaften wird genauso wie bei der Etab-

lierung der Mitarbeiterverbünde auf Frei-

willigkeit gesetzt (ELA 2017a). Aber zu-

gleich ist klar, dass für die Ev. Kirche in 
Abbildung 5: Verbundsystem der Ev. Kirche in Anhalt. Quelle: Verfasser  
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Anhalt von der möglichst flächendeckenden 

Einführung dieses Modells viel abhängt. Das 

multiprofessionelle Verbundsystem soll ein 

grundlegendes Umsteuern der Kirche einleiten 

und einen wesentlichen Beitrag zu ihrer Zu-

kunftssicherung leisten. Ausgangspunkt sind 

nicht nur die „Grundsatzfragen nach der lang-

fristigen Finanzierbarkeit“ kirchlicher Arbeit 

(ELA 2017a: 1), sondern vor allem auch die 

Probleme beim jetzigen Personaleinsatz 

(„Überforderung“, „Einsamkeit“ und mangeln-

de Kooperation der beruflichen Mitarbei-

ter*innen) (ELA 2017b). Die ruhestandbeding-

ten Personalveränderungen der kommenden 

Jahre bis 2025 sollen genutzt werden, um den 

Personalmix gezielt zu verändern: Eine 

„spürbare Reduzierung des Pfarrpersonals“ 

würde so mit einem „moderaten Aufwuchs im 

Bereich der Kirchenmusik und Gemeindepäda-

gogik“ einhergehen. Große Hoffnungen rich-

ten sich jedoch vor allem auf die „völlige Neu-

findung der Gemeindediakonie“. Dieser Ar-

beitsbereich soll neu aufgebaut werden, evtl. 

auch „mit möglichen Refinanzierungen durch 

öffentliche Gelder“ (ELA 2017a: 2), und als le-

bensbegleitende und aufsuchende „Diakonie 

in der Gemeinde“ etabliert werden (2019a: 7). 

Die Hoffnung ist, mit dieser Form von Diakonie 

„stärker auch in den säkularen Raum hinein[zu]

wirken“ (ELA 2017b).  

Über konkrete Kooperationsformen der Teams 

wurde noch wenig veröffentlicht. Angestrebt 

wird in jedem Fall „eine engere Zusammenar-

beit von Mitarbeitenden verschiedener kirchli-

cher Berufsgruppen“ (ELA 2017b) und damit 

die Entlastung durch die Verwaltungsmitarbei-

ter*innen. Damit wird die Hoffnung verbun-

den, dass künftig alle beteiligten Berufsgrup-

pen „in ihrer eigentlichen Profession tätig sein 

[…] können“ (ELA 2017a: 2). Komplementär zur 

Arbeit der beruflich Beschäftigten wird die Rol-

le der Ehrenamtlichen in den Gemeindekir-

chenräten beschrieben: Ihnen kommt „in den 

weiterhin bestehenden autonomen Kirchenge-

meinden vordringlich die Aufgabe zu, für das 

geistliche Leben der je eigenen Gemeinde Sor-

ge zu tragen“. Dazu soll ein entsprechendes 

„Lehr- und Fortbildungsangebot“ geschaffen 

werden (ELA 2017a: 1).   

Mit diesem Modell liegt ein ambitioniertes 

Konzept vor: Geplant ist, dass bis zum Jahr 

2025 25 Arbeitsgemeinschaften gebildet wer-

den – bei aktuell 133 Kirchengemeinden in der 

Ev. Kirche in Anhalt (ELA 2017b). Die Besonder-

heit dieses Konzepts besteht in mehreren 

Punkten. Hier soll die aktuelle Entwicklung bei 

den Mitarbeitenden nicht defensiv kompen-

siert werden, sondern strategisch zur gezielten 

Veränderung des kirchlichen Personalmix ge-

nutzt werden. Für diesen Personalmix wird ei-

ne klare Vorgabe gemacht, die über die Forde-

rung nach Verwaltungshilfe deutlich hinaus-

geht. Mit dem Aufbau einer professionellen 

Gemeindediakonie sollen Chancen im Sozial-

raum genutzt werden. Die Teambildung in den 

Mitarbeiterverbünden soll der beklagten Ver-

einsamung der Mitarbeitenden entgegenwir-

ken. Zugleich deutet sich im Konzept eine Auf-

gabenteilung zwischen beruflichen und ehren-

amtlichen Mitarbeitenden an: Während die 

beruflichen Mitarbeitenden als Angestellte der 

Gesamtkirche auf Ebene der Arbeitsgemein-

schaften zum Einsatz kommen sollen, obliegt 

den Gemeindekirchenräten eine spezielle Ver-

antwortung für das geistliche Leben auf Ge-

meindeebene. Damit wird – noch über das 

Konzept PuK hinausgehend – das Ehrenamt 

strategisch in die Kirchenentwicklung einbezo-

gen. Noch zu entfalten ist allerdings die kon-

krete Gestalt, die die multiprofessionelle Zu-

sammenarbeit finden soll.29 Darum ist gegen-

wärtig auch nicht ersichtlich, inwieweit hier 

eine Entwicklung in Richtung einer interprofes-

sionellen Arbeit im Blick ist.  

Zwischenfazit 

Die Übersicht über die fünf exemplarischen 

Modelle zeigt eine erhebliche Spannbreite. Die 

Akzentsetzungen unterscheiden sich deutlich, 

was mit der jeweiligen Situationswahrneh-

mung und z. T. auch mit der theologischen 

Tradition der betreffenden Kirche zusammen-

hängt. Auf der Suche nach einer Typologie las-

29 Nach Auskunft aus dem Landeskirchenamt der Ev. Landeskir-

che in Anhalt ist die Teamleitung durchaus rollierend ange-

legt. Allerdings liegt sie momentan bei einer der Pfarrperso-

nen des Verbunds, könnte jedoch auch in die Hände einer 

der anderen Mitarbeitenden des Verbundes gelegt werden 

(schriftliche Auskunft der Assistentin des Kirchenpräsidenten, 

03.09.2020).  
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sen sich die Schwerpunkte der fünf Modelle 

wie folgt systematisieren:  

Die hier sichtbar werdende Typologie ist hilf-

reich, um die unterschiedlichen Modelle multi-

professioneller Team- und Kirchenentwicklung 

genauer zu analysieren. Wenn wir bei den fünf 

vorgestellten Modellen bleiben, dann läßt die-

se Typologie noch einmal das spezifische Profil 

dieser Konzepte hervortreten. Das GPA der Ev. 

Kirche im Rheinland ist dann durch seinen op-

tionalen Charakter, die Konzentration auf die 

Mitarbeiterschaft und die Betonung der Hie-

rarchiefreiheit gekennzeichnet. Hier drückt sich 

das Interesse an einem kirchlichen Kulturwan-

del mit einer Neuordnung der Berufsrollen 

aus. Das Pilotprojekt „Interprofessionelle 

Teams“ aus der Ev. Kirche von Westfalen ist 

ebenfalls optional; wesentliche Kennzeichen 

sind die dezidierte Offenheit für verschiedene 

Berufsgruppen und auch für Ehrenamtliche, 

ferner die bewusste Reflexion eines Kontextes, 

in dem der Mangel bei Pfarrpersonen eine 

Kompensation durch andere Berufsgruppen 

nahezulegen scheint. Die Dienstgruppen aus 

der Ev. Kirche in Baden sind am deutlichsten 

als verpflichtendes Modell institutionalisiert; 

besonderes Kennzeichen ist die Konzentration 

auf die Strukturen, auch verzahnt mit Fragen 

der Kirchenentwicklung, wie z. B. der Verflech-

tung verschiedener kirchlicher Handlungsebe-

nen. Diese Verbindung mit der Kirchenent-

wicklung ist bei den Modellen aus der Ev.-luth. 

Kirche in Bayern und der Ev. Landeskirche in 

Anhalt Programm. Die bayerischen Prozesse 

PUK und MdB verbinden diese Ausrichtung 

auf die Kirchenentwicklung mit dem Interesse 

an einer veränderten Kultur der Zusammenar-

beit, die mit einer Kompetenzorientierung und 

damit mit der Relativierung versäulter Berufs-

profile einhergehen soll. Kennzeichnend ist 

zudem die klare Kontext- und Sozialraumori-

entierung. Die Mitarbeiterverbünde der Ev. 

Landeskirche in Anhalt sollen ebenfalls sozial-

raumorientiert agieren. Im Unterschied zum 

bayerischen Konzept sind sie jedoch eher von 

der Struktur her gedacht und sollen bestehen-

de Berufsprofile weniger relativieren als in ih-

rer Kernkompetenz stärken. 

Insofern unterstreicht diese Typologie noch 

einmal den Eindruck einer pluralen Entwick-

lung. In den vergangenen Jahrzehnten ist in 

der evangelischen Kirche eine beeindruckende 

Vielfalt z. T. recht unterschiedlicher Konzepte 

multiprofessioneller Zusammenarbeit entstan-

den; gemeinsames Kennzeichen der jüngsten 

Konzepte ist allerdings die klare Verzahnung 

mit Fragen der Kirchenentwicklung, daneben 

auch die Sozialraumorientierung.  

Diese Vielfalt dieser Konzepte macht neugierig 

auf Evaluationen und andere empirische Er-

gebnisse. Fragen, die sich in diesem Zusam-

menhang stellen, sind z. B.:  

• Welche empirischen Ergebnisse gibt es ei-

gentlich zu multiprofessionellen Teams? 

(1) Verbindlichkeit des Modells optional verpflichtend 

(2) Primärer Ansatzpunkt Kultur Struktur 

(3) Teamzusammensetzung Konzentriert auf Pfarrer*innen / 

diakonisch-gemeindepädago-

gische Mitarbeiter*innen 

Offenheit für weitere Berufe bzw. 

Ehrenamtliche 

(4) Berufskonzept Orientiert an bestehenden Berufs-

profilen 

Kompetenzen 

(5) Binnenverhältnis im Team Hierarchiefreiheit angestrebt nicht angestrebt / thematisiert 

(6) Strategische Ausrichtung Kompensation Aufgabenorientierung (z. B. Sozial-

raumorientierung) 

(7) Reichweite Mitarbeiterschaft Verbindung mit Kirchenentwick-

lung 
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• Lassen sich Faktoren identifizieren, die zum 

Gelingen bzw. Misslingen beitragen? 

• Welche Anregungen lassen sich für die wei-

tere Entwicklung und Diskussion ableiten?  

Multiprofessionelle Teams unter der 

Lupe: Was sagen Evaluationsergeb-

nisse? 

Bemerkenswerterweise ist die Forschung zu 

multiprofessionellen Teams relativ schmal. Das 

gilt für die Teamarbeit in der Kirchengemeinde 

genauso wie für multiprofessionelle Teams z. 

B. im Bildungsbereich. So heißt am Schluss ei-

nes Beitrags über Familienzentren, der 2015 

erschienen ist, „dass das derzeitige Wissen 

über die Arbeit in multiprofessionellen Teams 

größtenteils noch auf nicht wissenschaftlich 

belegten Annahmen beruht“ (Drosten 2015: 

71). Trotzdem bieten einige Forschungsprojek-

te und Evaluationen erste Anhaltspunkte. Im 

Folgenden wird dabei der Versuch unternom-

men, die Ergebnisse zu kirchlichen Handlungs-

feldern, soweit möglich, durch Resultate aus 

außerkirchlichen Handlungsfeldern zu ergän-

zen, um so ein etwas aussagekräftigeres Bild 

zu gewinnen. 

Die Erwartungen, die sich an die Arbeit in mul-

tiprofessionellen Teams knüpfen, gehen – wie 

geschildert – in zwei Richtungen: Auf der einen 

Seite steht die Erwartung einer neuen Außen-
wirkung, einer verbesserten „Zielgruppenori-

entierung und Menschennähe“ (Bedford-

Strohm 2017: 151). Und auf der anderen Seite 

gehen die Erwartungen in Richtung eines ver-
änderten Miteinanders der Berufe. Dadurch 

soll nicht nur die Arbeit „nach außen“ verbes-

sert werden; angestrebt wird auch eine besse-
re Situation der Mitarbeitenden, konkret ables-

bar an Kriterien wie: mehr „Zeit für das Eigent-

liche“, Entlastung des Pfarrberufs oder auch 

einem Abbau von Hierarchien (vgl. oben, 3).  

Die vorhandenen Evaluationen und empiri-

schen Untersuchungen geben längst nicht auf 

alle Fragen eine Antwort. Trotzdem lassen sich 

den vorhandenen Studien wichtige Ergebnisse 

und Hinweise entnehmen. 

 

Erwartungen und Bindung: zur Außenwir-

kung kirchlicher Akteur*innen 

Die vorliegenden Ergebnisse zur Außenwir-

kung konzentrieren sich auf die Akzeptanz von 

multiprofessionellen Teams.30 Die Auswertung 

von drei Modellversuchen, die der Einrichtung 

des GPA in der Ev. Kirche im Rheinland voraus-

ging, kommt zu einem insgesamt positiven 

Ergebnis: „Pädagogische und diakonische Be-

rufe im pastoralen Dienst wurden von der Ge-

meinde und der Öffentlichkeit – soweit dieses 

im Begleitprozess erforscht werden konnte – 

akzeptiert. Gelegentliche Erwartungsdiffusio-

nen vonseiten der Dienstnehmenden und Rol-

lendiffusionen vonseiten der Dienstanbieten-

den wurden erfolgreich bearbeitet“ (EKiR 

2005c: 9, nach Pohl 2016: 24). Hier klingen ver-

einzelte Probleme beim Erwartungsmanage-

ment an, die aber als lösbar bezeichnet wer-

den. 

Eine ältere Studie zum damaligen Gruppen-

pfarramt in der Ev.-luth. Landeskirche Hanno-

vers hatte jedoch auf Probleme bei der perso-
nalen Bindung hingewiesen, und zwar bei ei-

ner „konsequenten Spezialisierung der Team-

mitglieder“. Die konsequente Durchführung 

einer solchen Spezialisierung hatte damals zur 

Folge, dass „gerade diejenigen Gemeindeglie-

der, die keine regelmäßigen Kontakte zu den 

hauptberuflich Tätigen unterhielten, eine ori-

entierungsleistende Bezugsperson verloren“. 

Allerdings konnten auf Dauer neue „Orientie-

rungsweisen“ etabliert werden (Daiber 1985: 

16).  

Trotz ihres Alters scheinen diese Ergebnisse für 

die Gestaltung von multiprofessionellen Teams 

auch heute noch von Belang zu sein. Deutlich 

wird, dass Rollenveränderungen im Team so-

wohl hinsichtlich der Erwartungen als auch der 

Bindungen eine bewusste Gestaltung und 
Kommunikation brauchen. Interessant sind in 

diesem Zusammenhang die Ergebnisse einer 

aktuellen Netzwerkanalyse, weil sie die Vielfalt 
der Rollen demonstrieren, die allein schon in 

einem „konventionellen“ Team anzutreffen 

sind. Hiernach ist die Rolle der Gemeindepfar-

30 Der Outcome bzw. Impact multiprofessioneller Teams im 

Bereich der Kirche wurde offensichtlich bislang nicht unter-

sucht.  
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rer*innen durch eine „außerordentliche Kon-

taktintensität“ und „Kontaktdiversität“ geprägt 

(Roleder / Weyel 2019: 201); das bestätigt die 

traditionellen Bindungsmuster, die schon die 

ältere hannoversche Studie gezeigt hat. Aber 

auch andere berufliche Mitarbeiter*innen der 

Kirche(ngemeinde) spielen für Kontaktaufnah-

me und Kontaktpflege eine spezifische Rolle 

(Sekretär*innen als „Gatekeeper“, Kita-

Mitarbeiter*innen als Repräsentant*innen einer 

„Brückeninstitution“, die diesbezüglich bislang 

leider kaum erforschten diakonisch-gemeinde-

pädagogischen Mitarbeiter*innen31) (Roleder 

2020: 321; Roleder / Weyel 2019: 108; Bedford

-Strohm / Jung 2015: Fragebogen / Grundaus-

zählung 20). Dazu kommen die übrigen, meist 

ehrenamtlichen Mitarbeitenden, die für das 

„Kontaktgeschehen bei den Gruppen, Kreisen 

und Angeboten der Kirchengemeinde“ von 

zentraler Bedeutung sind (Roleder / Weyel 

2019: 191). In allen diesen Rollen werden spe-

zifische Stärken deutlich, die es bei einer be-

wusst multi- oder interprofessionellen Aufstel-

lung des Teams zu nutzen und zu stärken gilt. 

Die Chancen der Vielfalt ─ mehr als Kompe-

tenzorientierung und die Möglichkeit zum 

selbstständigen Arbeiten 

Multi- bzw. interprofessionelle Teams fördern 

die kompetenzorientierte Arbeit; Status- und 

Machtfragen bedürfen weiterer Klärung: So 

lassen sich die Ergebnisse von neuen und alten 

Evaluationen zur Multiprofessionalität zusam-

menfassen. Auf die Stärkung der kompetenz-
orientierten Arbeit verweist die aktuelle Aus-

wertung des Pilotprojekts „Interprofessionelle 

Teams“ aus der Ev. Kirche von Westfalen 

(EKvW 2020: 3 f.). Die Erfahrung ist hier, dass 

der Dienst der Pfarrer*innen „weniger von lo-

kal-parochialen ,Zuständigkeitenʻ als mehr von 

funktional-inhaltlichen Schwerpunkten be-

stimmt“ ist. Diese Kompetenzorientierung, die 

auch in entsprechenden „Arbeitsplatzbeschrei-

bungen“ fixiert ist, wird von den Pfarrpersonen 

„insgesamt […] begrüßt“ (ebd.: 3). Angesichts 

der hohen Bedeutung, die der Anteil der soge-

nannten Kerntätigkeiten für die arbeitsbezoge-

ne Gesundheit der Pfarrpersonen hat (Rohnke 

2015: 175), ist dieses Ergebnis äußerst plausi-

bel.  

Interessant ist aber auch der Blick auf die an-

deren Berufsgruppen, v. a. auf die im Pilotpro-

jekt häufig anzutreffenden Diakon*innen und 

Gemeindepädagog*innen. Hier zeigt die zitier-

te Evaluation, dass die Arbeit im interprofessi-

onellen Team für sie mit der Möglichkeit zum 
eigenständigen Handeln verbunden ist. Ihnen 

sind „eigenständige Handlungsfelder und Ver-

antwortungsbereiche zugeordnet“ (ebd.: 3). 

Auch dieses Ergebnis ist relevant, weil einer 

anderen Studie zufolge für Diakon*innen die 

Möglichkeit zum selbstständigen Arbeiten ein 

wesentlicher Faktor zur Arbeitszufriedenheit ist 

(Schendel 2019: 178). 

Diese kompetenzorientierte und selbstständi-

ge Arbeit ist aber nur die eine Seite der Team-

arbeit; gerade der Anspruch interprofessionel-

ler Arbeit reicht weiter und impliziert z. B. ein 

berufsübergreifendes Lernen, das aus der ge-

meinsamen Arbeit entspringt und über eine 

strukturierte Arbeitsteilung hinausgeht. Über 

solche Erfahrungen gibt die aktuelle Auswer-

tung des Pilotprojekts der Ev. Kirche von West-

falen leider keine Auskunft; so bleibt offen, in-

wieweit in allen Projektteams das Niveau einer 

interprofessionellen Zusammenarbeit erreicht 

wird. Allerdings bestätigt die Auswertung die 

Bedeutung bestimmter Klärungsprozesse und 

Begleitstrukturen. Eine „Gesamtkonzeption der 
Gemeindearbeit“ spielt hier genauso eine Rolle 

wie die Bedeutung von Supervision bzw. 
Coaching für die „Teamentwicklung“ (EKvW 

2020: 3 f.).  

Anderen Studien zufolge bieten solche Klä-

rungsprozesse und Strukturen die Chance, 

über eine rein arbeitspraktische Perspektive 

hinauszukommen und die „Vielzahl der Kom-
petenzen, Zuständigkeiten und Verantwortli-
chen im kirchlichen Feld“ wahrzunehmen 

(Schulz 2019: 159). Nach Untersuchungen zu 

multiprofessionellen Teams im Kita- und 

Schulbereich besteht eines der großen Proble-

me darin, dass die Kenntnis und Nutzung der 

unterschiedlichen beruflichen Profile und 

Kompetenzen keineswegs selbstverständlich 

sind. Vielmehr besteht die reale Gefahr, dass 

31 Im Team der untersuchten Netzwerkgemeinde war leider 

kein*e Diakon*in bzw. Gemeindediakon*in tätig (Roleder / 

Weyel 2019: 190).  
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aus der Sorge vor potentiellen Spannungen, 

die mit den unterschiedlichen Professionalitä-

ten verbunden sind, das „Bestreben nach Har-

monie“ die Oberhand gewinnt und der 

„Dissonanzausgleich“ eine „kollektive Sichtwei-

se“ erzeugt, die die Produktivität der unter-

schiedlichen professionellen Zugänge nicht 

nutzt (Drosten 2015: 67f.). So besteht die 

„Gefahr von unreflektierter Übernahme beste-

hender Handlungspraktiken“ (Weltzien 2017). 

Umso wichtiger sind Zeiten und Strukturen für 
„Kommunikation und Reflexion“ (Drosten 

2015: 69), um die Kenntnis der unterschiedli-

chen Professionalitäten, aber auch die eigene 

Rollenklarheit zu fördern. Übrigens erscheint 

eine von wechselseitiger Wahrnehmung und 

Wertschätzung geprägte Teamarbeit auch ge-

eignet, Unsicherheit im Umgang mit der Kom-

plexität des Arbeitsfeldes zu reduzieren 

(Schäfer et al. 2017: 34). 

Zwischen traditionellen Berufshierarchien 

und funktionaler Leitung 

Ein weiteres Thema, das bei der Arbeit in mul-

ti- bzw. interprofessionellen Teams der Klä-

rung und Gestaltung bedarf, ist der Bereich 

Status und Macht. Das gilt besonders dann, 

wenn bislang versäult nebeneinanderstehende 

Berufe mit einem völlig unterschiedlichen Sta-

tus in einem multiprofessionellen Team zu-

sammenkommen. Die Auswertung des Pilot-

projekts „Interprofessionelle Teams“ aus der 

Ev. Kirche von Westfalen nennt eine Reihe von 

„Themen für die Weiterarbeit“, bei denen es 

faktisch um Fragen des Status, der Partizipati-
on und der Anerkennung geht. Im Mittelpunkt 

dieser Überlegungen stehen die Gemeindepä-

dagog*innen bzw. Diakon*innen; konkret geht 

es um die „Klärung des Stimmrechts […] im 

Presbyterium“ sowie um die „Veränderung der 

Eingruppierung […] im Zusammenhang von 

Beteiligung an Leitungsverantwortung und 

pastoralen Aufgaben“ (EKvW 2020: 4). Diese 

Überlegungen folgen der Richtung, in der die 

Ev. Kirche im Rheinland mit ihrem GPA bereits 

vorangegangen ist. Hier geht es darum, den 

Status der Gemeindepädagog*innen bzw. Dia-

kon*innen an ihre neuen Aufgaben anzupas-

sen und damit ein vorhandenes Statusgefälle 

abzubauen. 

Dass solche Statusgefälle besondere Aufmerk-

samkeit verdienen, belegen einige ältere Stu-

dien zur multi- bzw. interprofessionellen 

Teamarbeit. Die Auswertung der bereits er-

wähnten Modellversuche in der Ev. Kirche im 

Rheinland verweist auf die eingeschliffenen 
Rollenerwartungen, die mit der traditionellen 

„Dominanz der Pfarrer und Pfarrerinnen“ ein-

hergehen können. Der Vorschlag ist, im Team 

solche „gegenseitigen Rollenerwartungen auf-

zuspüren, zu bearbeiten und neu zu justie-

ren“ (Poh 2016: 24).32 Während es sich hier um 

einen teaminternen Prozess handelt, wies die 

ältere Studie zum Gesamtpfarramt in der Ev.-

luth. Landeskirche Hannovers auf die Außen-
wirkungen der Statusunterschiede hin. Auch 

wenn sich die Teammitglieder intern um eine 

„Gleichrangigkeit“ bemühten, differierte die 

„Statuszuschreibung durch die Gemeinde“. 

Diese Außenwahrnehmungen wurden durch 

die institutionalisierten Statusunterschiede 

(dienstrechtliche Privilegierung der Pfarrperso-

nen) verstärkt; das führte insgesamt zu einem 

Konterkarieren der intendierten „Gleich-

heit“ (Daiber 1985: 16 f.).  

Soweit diese älteren Studien aus dem Bereich 

der Kirche. Neuere Untersuchungen zu den 

Statusunterschieden in multi- bzw. interprofes-

sionellen Teams sind offensichtlich Mangelwa-

re; das gilt nicht nur für den Bereich der Kirche, 

sondern z. B. auch für das Gesundheitswesen 

(Paradis 2019: 50; Baker / Martimianakis 2019: 

295). Allerdings wird mit Blick auf die Zusam-

menarbeit der Gesundheits- und Sozialprofes-

sionen davon ausgegangen, dass „überlieferte 

Hierarchien“ und „Machtgefälle“ dysfunktiona-
le Folgen haben können, z. B. beim Geben 

und/oder Annehmen eines Feedbacks (Baker / 

Martimianakis 2019: 298). Negativ auf das Ar-

beitsergebnis kann sich auch die „Unterminie-

rung der Entscheidungsfähigkeit“ auswirken, 

wenn asymmetrische Machtstrukturen die Hie-

rarchieniederen in ihrer situativen Handlungs-

fähigkeit einschränken. Allerdings wird nicht 

ausgeschlossen, dass Schließungstendenzen 

32 Bemerkenswerterweise ist bei Pfarrpersonen die Zustimmung 

zum Berufsbild als Teamworker*in verbreitet (63 % Zustim-

mung „eher“ oder „voll und ganz“, vgl. Magaard/Nethöfel, 5). 

Jedoch steht dieses Selbstbild in Spannung zur „Selbst-

Bezogenheit“ vieler Pfarrpersonen, also zu ihrer Orientierung 

an eigenen Maßstäben (ebd.: 56).  
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zwischen den entsprechenden Professionen 

auch potenziell „positive[.] und produktive[.] 

Aspekte“ für die Leistungserbringung haben 

können (ebd.: 299 f.). Beispielsweise wird auf 

das notwendigerweise schnelle Handeln in 

„Not-fallsituationen“ hingewiesen, das klare 

Zuständigkeiten und Entscheidungsstrukturen 

erfordert (Paradis/Whitehead 2019: 282). 

Für den kirchlichen Bereich ist dieser Seiten-

blick auf den Gesundheitssektor deshalb inte-

ressant, weil er an die notwendige Unterschei-
dung zwischen traditionellen Hierarchien und 
funktional sinnvoller Leitung erinnert. Was die 

Leitung multiprofessioneller Teams angeht, 

gibt es im kirchlichen Feld verschiedene Kon-

zepte. In den „Interprofessionellen Teams“ der 

Ev. Kirche von Westfalen ist der Wunsch nach 

Hierarchieverzicht („keine Vorgesetztenrolle 

innerhalb des Teams“) ein starkes Argument 

dafür, dass die entsprechenden Mitarbeiten-

den für eine Anstellung auf Ebene des Kirchen-

kreises plädieren (EKvW 2020: 4); hier wird die 

Leitungsrolle also externalisiert. In den badi-

schen Dienstgruppen ist eine rotierende Lei-

tung vorgesehen. Und Steffen Schramm 

spricht in seinem Organisationskonzept aus-

drücklich von „multiprofessionellen Crews“, für 

deren Leitung er einen „Kapitän“ vorschlägt, 

„der nach Innen moderiert und nach Außen 

die Kommunikation sicherstellt“ (Schramm 

2015: 629, Fußnote 293).  

Diese Konzepte zeigen insgesamt das Interes-

se an einer flach ausgeprägten Leitungsstruk-

tur, die auch im Zusammenhang mit agilen 
Teams diskutiert wird. Solche agilen Teams 

arbeiten „selbstorganisiert“, aber nicht ohne 

bestimmte Leitungsrollen, die die Prozess- und 

die Produktorientierung im Blick haben (Michl 

2018: 11).33 Dazu kommt ein externes Ma-

nagement, das für die Rahmenbedingungen 

zuständig ist und daher im Sinne von Servant 

Leadership interpretiert werden kann (ebd.: 

9).34 Ob wir nun an solche Konzepte oder an 

Schramms „Crews“ denken: Hier liegen Ent-

würfe vor, die für die Leitung multiprofessio-

neller Teams hilfreich erscheinen, weil sie die 

notwendige Flexibilität ermöglichen, ohne der 

Frage nach Strukturen und Verantwortlichkei-
ten auszuweichen. Damit ist aber ausdrücklich 

eine funktionale Leitung im Blick, keine Hierar-

chie, die sich aus traditionellen Rollen legiti-

miert. Die große Bedeutung einer so verstan-

denen Leitung („Moderatorin“ und „Rahmen-

geberin“) wird auch in der Literatur zu multi-

professionellen Teams unterstrichen (Drosten 

2015: 70; vgl. Trautmann 2017: 8). 

Immer das Mittel der Wahl? 

Sind multiprofessionelle Teams immer das 
Mittel der Wahl? Obwohl sie in aller Munde 

sind und eine hohe Problemlösungskompe-

tenz versprechen, gibt es auch kritische Stim-

men, z. B. aus dem Gesundheitsbereich. Ge-

warnt wird davor, „dem Interprofessionalismus 

wie einer Ideologie [zu] verfallen“ und diese 

Arbeitsform überall zur Norm zu erheben 

(Paradis/Whitehead 2019: 282). In diesem Zu-

sammenhang wird auf die Vielfalt der Arbeits-

formen hingewiesen und davon abgeraten, die 

„Begriffe Teams und Teamarbeit […] als univer-

selle Labels [zu] verwenden“ (ebd.). Die Kritik, 

die hier laut wird, gilt einem normativen Ver-

ständnis multi- bzw. interprofessioneller Team-

arbeit. 

Daneben gibt es in der Literatur auch den em-

pirischen Hinweis darauf, dass diese Arbeits-

form sich nicht immer als funktional erweist. In 

der Schulforschung wird z. B. auf einen Schul-

versuch hingewiesen, in dem erprobt wird, „ob 

einige der an Spezialisten ausgelagerten Auf-

gaben“ wieder an ein überschaubares Zweier-

team „zurückverlagert“ werden können. Das 

Argument dafür ist der vergleichsweise hohe 

Aufwand der multiprofessionellen Arbeit und 

die geringe „Bindung“, die zwischen den Schü-

ler*innen und den externen Spezialist*innen 

entstehen konnte (Trautmann 2017: 8).    

Solche Hinweise und Erfahrungen stellen die 

Bedeutung multi- bzw. interprofessioneller 

Teamarbeit nicht infrage; vielmehr mahnen sie 

zum reflektierten Einsatz dieser Arbeitsform. 

Umso dringender erscheint die intensivere 

33 Im Scrum-System sind das der Scrum-Master (Prozessorien-

tierung) und der Product-Owner (Anwalt des Produkts bzw. 

des Auftraggebers) (ebd.). Bei Schramm scheinen diese bei-

den Funktionen in der Rolle des „Kapitäns“ zusammenzu-

kommen.  

34 Dieses Konzept hat Malte Detje praktisch-theologisch aufge-

griffen und u. a. pastoraltheologisch reflektiert: Detje 2017.  
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Evaluation entsprechender Arbeitsformen im 

Bereich der Kirche, und zwar sowohl mit Blick 

auf die externe Wirkung (Komplexitätsbearbei-

tung, Impact) als auch auf die interne Dynamik 

(Kooperation und Konkurrenz, förderliche Fak-

toren für die Entfaltung der unterschiedlichen 

Kompetenzen und Professionalitäten, Frage 

nach etwaiger Entlastung). Die Ergebnisse und 

Hinweise, die in diesem Abschnitt präsentiert 

wurden, konnten nur ein paar Eckpunkte mar-

kieren.  

Fazit: Multiprofessionell und mehr – 

Teamarbeit im Kontext der aktuellen 

Kirchenentwicklung  

Der Überblick über die aktuelle kirchliche und 

außerkirchliche Diskussion zeigt: Im Thema der 

multi- bzw. interprofessionellen Teams steckt 

wirklich Energie. Zahlreiche Gliedkirchen der 

EKD greifen das Thema auf, formulieren Kon-

zepte, schaffen entsprechende Strukturen oder 

wollen die Multiprofessionalität gar als Quer-

schnittsthema etablieren. Genau fünfzig Jahre 

nach dem Beginn der Kirchenreform (1970 

kam der ROSTA der Ev. Kirche im Rheinland 

mit seinen Strukturvorschlägen heraus) hat das 

Thema der multiprofessionellen Zusammenar-

beit eine neue Aktualität erhalten. Die Gründe 

dafür sind, wie sich zeigt, sehr vielfältig. Inner- 

und außerkirchlich verbreitet ist der Eindruck 

gesteigerter Komplexität, der einer multiper-

spektivischen Problembearbeitung system-

übergreifend eine große Plausibilität verleiht. 

Dazu kommt aber die spezifische Situation der 

evangelischen Kirche zu Beginn der aktuellen 

Zwanzigerjahre: Mitgliederverluste, Relevanz- 

und Ressourcenprobleme (EKD 2020: 1), ein 

absehbarer Mangel an Pfarrpersonen etc. So 

stehen große Fragen nach der Rolle und Bin-

dungskraft von Religion und kirchlichem Han-

deln neben nicht minder relevanten, aber doch 

kleinteiligeren Themen der Arbeitskräfteent-

wicklung. Aber es ist genau diese Mischung, so 

scheint es, die dem Thema der multiprofessio-

nellen Teams Gehör verschafft. 

Dieses Fazit soll nicht dazu genutzt werden, 

noch einmal die Einzelheiten der Projekte und 

Evaluationsergebnisse zu resümieren. Vielmehr 

wollen wir an dieser Stelle noch einmal auf die 

Trias: multiprofessionell – interprofessionell – 

transprofessionell zurückgreifen. Diese Trias 

soll helfen, abschließend einige wesentliche 

Entwicklungen im Feld kirchlicher Teamarbeit 

zu systematisieren und zugleich die Schnitt-

stellen zur aktuellen Kirchenentwicklung zu 

verdeutlichen. 

In der engen Definition beschreibt Multipro-

fessionalität erst einmal nur das Nebeneinan-

der verschiedener Berufe bei dem die jeweili-

gen Akteur*innen an verschiedenen Aufgaben 

tätig sind. Der Akzent liegt hier auf der Vielfalt 
der Berufe. Konkret bedeutet dies im Bereich 

der Kirche: Neben dem Pfarrberuf haben sich 

 multiprofessionell interprofessionell transprofessionell 

Konzept Akteur*innen aus mehre-

ren Berufen … nebenei-

nander an verschiedenen 

Aufgaben  

… miteinander, unter 

Austausch ihrer professi-

onellen Perspektiven, an 

derselben Aufgabe 

… überschreiten im  

Miteinander ihre Rollen-

grenzen und handeln sie 

damit neu aus 

Leitthema Bedarf Komplexität Flexibilität / Verflüssi-

gung 

Entwicklung der Berufe Vielfalt, 

Arbeitsaufteilung, 

Entlastung, 

Personalmangel 

Aufhebung der  

Versäulung, 

Multiperspektivisches 

Handeln, 

Schnittstellen- und  

Übersetzungskompetenz 

Kompetenzorientierung, 

Verflüssigung von Berufs-

bildern, 

berufsbiographische  

Mobilität 

Kirchenentwicklung Ordnung der kirchlichen 

Handlungsebenen 

Kirche als Netzwerk 

Sozialraumorientierung 

Liquid Church / Verflüssi-

gung der Solid Church 
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weitere Berufe entwickelt und zunehmend 

professionalisiert (neben den klassischen Küs-

ter*innen auch die Kirchenmusiker*innen und 

Diakon*innen bzw. Gemeindepädagog*innen). 

Diese Entwicklung geht aktuell weiter, wenn 

wir an die vielzitierten Verwaltungskräfte im 

Sinne einer Pfarramtsassistenz denken. Die 

Entwicklung weiterer Berufsbilder ist selbstver-

ständlich denkbar (kirchliches Eventmanage-

ment etc.). Die Logik ist die des Bedarfes; im 

Hintergrund stehen die zunehmend ausdiffe-

renzierten Handlungsfelder der Kirche (vgl. 

Schramm 2015: 476). Dazu kommt aktuell die 

Notwendigkeit, mit Überlastungsphänomenen 

und Personalmangel in bestimmten Berufen (v. 

a. Pfarrberuf) umzugehen. Das Nebeneinander 

der Berufe folgt der Arbeitsteilung und ist in 

Teams oft durch Aufgabenbeschreibungen 

geregelt. – Dieser multiprofessionelle Ansatz, 

der durch Bedarfsorientierung und das Prinzip 

der Arbeitsteilung geprägt ist, ist kennzeich-

nend für viele der exemplarisch präsentierten 

Modelle aus den EKD-Gliedkirchen (z. B. Ev. 

Kirche von Westfalen und Ev. Landeskirche in 

Anhalt). Er stellt sozusagen die strukturelle 

„Basisversion“ vieler Teammodelle dar, die al-

lerdings in mehreren Fällen auch eine deutli-

che Erweiterung in Richtung Inter- und sogar 

Transprofessionalität erfährt.  

Bevor wir auf diese Konzepte zu sprechen 

kommen, soll allerdings noch auf drei aktuelle 

Herausforderungen hingewiesen werden, die 

sich bei einer eng definierten Multiprofessio-

nalität stellen: 

• Beim Auffangen von Personalmangel in ei-

nem Beruf (z. B. Pfarrpersonen) durch An-

gehörige anderer Berufsgruppen (aktuell: 

Diakon*innen bzw. Gemeindepädagog*in-

nen) erscheint es sinnvoll, eine schlichte 

Kompensationslogik zu vermeiden. Viel-

mehr sollte auch künftig die Leitfrage gel-

ten: Wie kann die spezifische Kompetenz 

möglichst gut in das Handeln einfließen? 

• Vermehrt stellt sich die Frage nach der Zu-
ordnung multiprofessioneller Teams zu den 

kirchlichen Handlungsebenen (Anstellungs-

trägerschaft, Wirkungsbereich). Diese Frage 

trifft auf eine Kirche, die ihre Handlungs-

ebenen ohnehin neu ordnet und reflektiert 

(Rolle der mittleren Ebene und der Paro-

chie). Naheliegend ist eine Verzahnung der 

Diskussionen, wie sie z. B. in den Konzepten 

der Ev. Landeskirche in Anhalt und der Ev.-

luth. Landeskirche in Bayern angelegt ist. 

Die aktuellen Erfahrungen der Ev. Kirche 

von Westfalen legen den Schluss nahe, die 

entsprechenden Teams überparochial anzu-
siedeln.35 Damit intensiviert sich allerdings 

die Frage nach der Bindungskraft kirchli-

chen Personals und nach der Etablierung 

neuer, ehrenamtlicher Gesichter von Kirche. 

• Zu den bemerkenswertesten Entwicklungen 

gehört, dass einige der analysierten Kon-

zepte explizit von einer Teamrolle von Eh-
renamtlichen sprechen. Das entspricht der 

wachsenden Bedeutung semiprofessioneller 

Ehrenamtlicher (zu Lektor*innen und Prädi-

kant*innen Schendel 2020b), impliziert aber 

die Aufgabe, solche Ehrenamtlichen stärker 

in die kirchlichen Strukturen einzubeziehen 

(Partizipation, Etablierung eines monetari-

sierten Ehrenamts?, vgl. EKD 2020: 9 f.). 

Bei der Interprofessionalität steht das Mitei-

nander unterschiedlicher Berufe und Professio-

nalitäten im Fokus. Die Leitfrage ist hier: Wie 

kann eine Aufgabe (Fall, Problem) im Aus-
tausch der erforderlichen Professionalitäten 

möglichst gut gelöst werden? Hier geht es tat-

sächlich um das Handeln unter den Bedingun-

gen der Komplexität. Diese erfordert den mul-

tiperspektivischen Austausch; erforderlich ist 

darum eine Aufhebung bisheriger Versäulun-

gen im Sinne nebeneinander operierender 

Professionalitäten. Für die Entwicklung der Be-

rufe bedeutet dies: Zusätzlich zu den jeweili-

gen beruflichen Kompetenzen geht es um die 

Entwicklung einer Schnittstellen- und Überset-

zungskompetenz. Damit verändert sich Lei-

tung, geht in Richtung einer Rolle als Modera-

tor*in und Ermöglicher*in (servant leadership). 

Wenn wir auf die Kirchenentwicklung schauen, 

dann passt diese Form interprofessionellen 

Handelns zu den aktuell relevanten Paradig-

men des Netzwerks (Vernetzung verschiedener 

Gemeinde- und Sozialformen, Aufhebung der 

Versäulung von Kirche und Diakonie) und zur 

Sozialraumorientierung (vgl. Lämmlin/Wegner 

35 Auskunft Michael Westerhoff, Ev. Kirche von Westfalen, 

01.09.2020.  
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2020). – Ansätze zu einer so verstandenen In-

terprofessionalität sind am deutlichsten in den 

bayerischen Prozessen PUK und MdB reflek-

tiert worden, die sich explizit um eine entspre-

chende Kultur des Miteinanders bemühen. Um 

eine Aufhebung der Versäulung geht es z. B. in 

den Konzepten der Ev. Kirche von Westfalen, 

der Ev. Kirche in Baden und auch der Ev. Kirche 

im Rheinland, ohne dass hier bislang ein Ver-

ständnis interprofessioneller Zusammenarbeit 

breiter formuliert worden ist. 

Auch beim Konzept der Interprofessionalität 

stellen sich einige Fragen und Herausforderun-

gen:  

• Interprofessionalität fällt nicht vom Himmel, 

sondern muss erlernt werden. Das hat Kon-

sequenzen für die Aus- und Fortbildung 
(Etablierung bzw. Verstärkung interprofessi-

oneller Module)36, vor allem aber für die 

Weiterentwicklung der Berufsprofile. Die 

hermeneutischen Kompetenzen, die zum 

Berufsprofil der Theolog*innen (Schwer-

punkt: Traditions- und Situationshermeneu-

tik, vgl. Hermelink 2014: 14-17) und der Di-

akon*innen und Sozialpädagog*innen 

(Schwerpunkt: Sozialraum) gehören, bieten 

eine gute Grundlage, wären aber weiterzu-

entwickeln (leadership, bei Theolog*innen 

auch Teamentwicklung, Ehrenamtsmanage-

ment). Die Sorge um den Erhalt der Berufs-

profile (PA Hannover 2020) könnte in die-

sem Zusammenhang zerstreut werden: Aus 

dem Medizinbereich stammt die Einsicht, 

dass die Professionalisierung (im Sinne ei-

ner stabilen und anerkannten Berufsrolle) 

die notwendige Voraussetzung für eine  

Interprofessionalität darstellt (Kälble 2019: 

77-79). 

• Eine interprofessionelle Zusammenarbeit 

setzt ein Verhältnis „auf Augenhöhe“ vo-

raus. Was bedeutet das für Statusfragen 
und Hierarchie? Die zitierten Beispiele zei-

gen, dass in den verschiedenen Gliedkir-

chen bereits zahlreiche Erfahrungen mit un-

terschiedlichen Leitungsmodellen, z. T. auch 

mit einer dementsprechenden gehaltsmäßi-

gen Einstufung gemacht wurden. Hier 

drückt sich schon jetzt ein funktionales Ver-

ständnis kirchlicher Rollen aus, das vermut-

lich noch an Bedeutung gewinnen wird. Die 

Frage ist, ob dies mittelfristig auch zu grö-

ßeren Veränderungen im Gehalts- und Be-

soldungsgefüge führen wird (vgl. Grethlein 

2018: 296). 

• Interprofessionelle Arbeit erhöht nach vie-

len Evaluationen den teaminternen Abstim-

mungsbedarf. Das bedeutet, dass multipro-

fessionelle Teams „– wenn sie erfolgreich 

sein sollen – weder eine Notlösung noch 
ein Sparmodell“ darstellen (Weltzien 2017). 

Diese Einsicht ist nicht unwichtig für ent-

sprechende Planungsprozesse.37  

Die Transprofessionalität geht über das Mo-

dell der Interprofessionalität noch einmal hin-

aus, indem die beruflichen Akteur*innen im 

Miteinander ihre Rollengrenzen überschreiten; 

das führt dazu, dass sie die Rollengrenzen im-

plizit oder explizit neu aushandeln. Die Logik, 

die hier zum Tragen kommt, ist die der Flexibi-

lität bzw. der Verflüssigung. Statt historisch 

geprägter Berufsprofile und Hierarchien ste-

hen jetzt Kompetenzen im Vordergrund; be-

rufsgruppenübergreifende Stellenbesetzungen 

und die Öffnung für neue berufsbiographische 

Wege zeigen, dass bisherige Karrierepfade und 

Laufbahnmuster nicht mehr die festlegende 

Norm sind (vgl. das Beispiel der Ev.-luth. Kirche 

in Bayern). Dazu kommt ein spezifischer Blick 

auf die Aufgabe, die jetzt wirklich als gemein-
same Aufgabe verstanden wird; bisherige Rol-

lenmuster sollen hier nicht mehr behindernd 

im Weg stehen (GPA der Ev. Kirche im Rhein-

land). Worum es hier geht, ist eine Verflüssi-
gung der Kirche, sodass die Bezüge zu Kon-

zepten einer Liquid Church (vgl. Ward 2002) 

durchaus naheliegen: Entscheidend sind bei 

solchen Kirchenkonzepten nicht mehr die sta-

bilitätssichernden Regeln einer Solid church, 

sondern die Offenheit für verflüssigte Netz-

werke, für die Vielfalt von Kirchenformen und 

die Erfordernisse der Gegenwart. – Wie bereits 

markiert, bewegen sich einige Kirchen in die 

Richtung transprofessionellen Arbeitens. Das 

gilt für die Verflüssigung starrer Berufsbilder 

und Karrierewege, die die Ev.-luth. Kirche in 

Bayern diskutiert, ebenso wie für die Verände-36 Zur interprofessionellen Umstellung der Arbeit im heutigen 

Studienzentrum Hofgeismar vgl. Sommer / Friedrichs 2019: 

81.  37 Dazu kommt vielfach der Bedarf an externer Beratung.  
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rungen beim Pfarrbild und bei der Gemeinde-

leitung, die die Ev. Kirche im Rheinland mit ih-

rem GPA und die Ev. Kirche in Baden mit ihren 

Dienstgruppen praktiziert. 

Auch bei der Transprofessionalität gibt es Fra-

gen, vor allem aber Herausforderungen: 

• Transprofessionalität bedarf – mehr noch 

als die Interprofessionalität – einer eingeüb-

ten und reflektierten Teamkultur. Ansonsten 

schlagen Statusunterschiede unreflektiert 

durch. 

• Transprofessionalität braucht in besonderer 

Weise Regeln, um „Kompetenzwirrwarr“ zu 

vermeiden und die Qualität der Arbeit zu 

sichern (vgl. die Kritik bei Poggenburg/

Rabady 2019: 27). Durch den fluiden Um-

gang mit bisherigen Berufsrollen (die ja 

auch Erwartungssicherheit herstellen) stei-

gen die Anforderungen an Leitung. 

• Für transprofessionelle Öffnungen bei Be-

rufsprofilen erscheint für den Fall, dass das 

Berufsprofil selbst verändert werden sollte, 

eine kirchenübergreifende Abstimmung 

sinnvoll. 

Eine weitere Herausforderung, die gleich alle 

drei Formen der Kooperation betrifft, dürfte 

die intensivere Ausarbeitung einer „Mitarbei-
tertheologie“ (Petry 2001: 279) darstellen. Ge-

rade der Blick auf die Teamarbeit unterstreicht 

noch einmal die Notwendigkeit, nicht nur die 

Rolle von beruflichen und ehrenamtlichen Mit-

arbeitenden, sondern auch die Vielfalt und Ein-

heit des Dienstes zu reflektieren. Als theologi-

sches Modell, das sich zur Rekonstruktion die-

ser Vielfalt und Einheit eignet, kommt die Cha-
rismenlehre infrage (vgl. Kellner 2011: 470 f., 

EKLB 2019: 8).  

Trotz aller Herausforderungen und Desiderata 

soll hier jedoch festgehalten werden: Die Etab-

lierung multi-, inter- und auch transprofessio-

neller Teamarbeit, die vor genau fünfzig Jahren 

begann und jetzt in vielen Gliedkirchen auf der 

Agenda steht, ist ein wesentlicher Baustein zur 

reformatorischen Veränderung der Kirche. Für 

die Etablierung solcher Teams sprechen nicht 

nur funktionale Argumente (wie z. B. eine bes-

sere Aufgabenerfüllung). Vielmehr hat diese 

Arbeitsform auch eine wichtige inszenatori-

sche Dimension. Durch den Aufbau von 

Teamstrukturen präsentieren die betreffenden 

Kirchen das Bild einer Gemeinschaft, „in der 

die verschiedenen Ämter in der Kirche keine 

Herrschaft der einen über die anderen begrün-

den“ (EKvW 2017a: 6, nach Barmen IV). Die Art 

und Weise, wie in der Kirche zusammengear-

beitet wird, ist damit nicht zuletzt auch ein Bei-

trag zum „Zeichencharakter der Kir-

che“ (Hermelink 2011: 116). Auch deshalb wür-

de es sich lohnen, verschiedene Formen der 

Teamarbeit näher zu evaluieren und den Erfah-

rungsaustausch zwischen den verschiedenen 

Modellen und Konzepten zu fördern.38  
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